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203011 
Verordnung 

über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes 

in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, 
im Justizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen 

(AusbildungsverordnungVollzugs- und 
Verwaltungsdienst 2.1 -AVOVVD 2.1) 

Vom 4. März 2024 

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 bis 3 des Landesbe
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) verordnet das Ministerium der Justiz im Einver
nehmen mit dem Ministerium des Innern und dem Mi
nisterium der Finanzen: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Erwerb der Befähigung 

§ 2 Einstellungsvoraussetzungen 

§ 3 Bewerbung 

§ 4 Einstellung und Zulassung 

§ 5 Rechtsstellung 

Teil 2 
Ausbildung 

§ 6 Ausbildungsziel und Ausbildungsgrundsätze 

§ 7 Dauer des Vorbereitungsdienstes 

§ 8 Gliederung und Gestaltung der Ausbildung 

§ 9 Praktische Einführung im ersten Studienabschnitt 

§ 10 Fachwissenschaftliches Studium im zweiten, vierten 
und sechsten Studienabschnitt 

§ 11 Fachpraktisches Studium I und II im dritten und 
fünften Studienabschnitt 

§ 12 Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen 

§ 13 Organisation des fachpraktischen Studiums, Aus-
bildungskoordination 

§ 14 Beurteilungen 

§ 15 Bewertung der Leistungen 

§ 16 Unterbrechung und Verlängerung des Vorberei
tungsdienstes 

§ 17 Vorzeitige Entlassung 

Teil 3 
Prüfung 

§ 18 Zweck der Prüfung 

§ 19 Landesjustizprüfungsamt 

§ 20 Bestellung der Prüferinnen und Prüfer 

§ 21 Prüferinnen und Prüf er 

§ 22 Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer 

§ 23 Prüfungsverfahren 

§ 24 Schriftliche Prüfung 

§ 25 Bewertung der Aufsichtsarbeiten 

§ 2 6 Prüfungsnoten 

§ 27 Schlussentscheidung ohne mündliche Prüfung 

§ 28 Zwischenentscheidung ohne mündliche Prüfung 

§ 29 Mündliche Prüfung 

§ 30 Schlussentscheidung nach mündlicher Prüfung 

§ 31 Niederschrift über die mündliche Prüfung 

§ 32 Prüfungszeugnis 

§ 33 Einsichtnahme 

§ 34 Einwendungen 

§ 35 Ordnungswidriges Verhalten im Prüfungsverfahren 

§ 36 Wiederholung der Prüfung 

§ 37 Entscheidungen über Prüfungsleistungen 

§ 38 Zuerkennung der Befähigung für die Ämtergruppe 
ab dem zweiten Einstiegsamt in der Laufbahn
gruppe 1 im Justizvollzug 

§ 3 9 Aufbewahrungsfristen 

Teil 4 

Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte 

§ 40 Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte 

Teil 5 

Regelungen für Menschen mit Behinderungen und von 
Behinderung bedrohte Menschen 

§ 41 Regelungen für Menschen mit Behinderungen und 
von Behinderung bedrohte Menschen 

Teil 6 

Schluss- und Übergangsvorschriften 

§ 42 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung 

Teil 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§1 

Erwerb der Befähigung 

(1) Die Befähigung für die Laufbahn des Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes 
Einstiegsamt, im Justizvollzug des Landes Nordrhein
Westfalen wird durch das Ableisten des Vorbereitungs
dienstes und das Bestehen der Laufbahnprüfung er
worben. 

(2) Die Befähigung für eine andere Laufbahn der Äm
tergruppe des ersten Einstiegsamtes in der Laufbahn
gruppe 2 kann als Befähigung für die Laufbahn des 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahn
gruppe 2, erstes Einstiegsamt, im Justizvollzug des Lan
des Nordrhein-Westfalen unter den Voraussetzungen 
von § 11 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 461) in der jeweils geltenden Fassung an
erkannt werden. 

§2 

Einstellungsvoraussetzungen 

(1) Zur Ausbildung im Rahmen des Vorbereitungsdiens
tes kann zugelassen werden, wer 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ernennung 
zur Beamtin oder zum Beamten erfüllt, 

2. in charakterlicher, geistiger, körperlicher und gesund
heitlicher Hinsicht für die Laufbahn geeignet ist, wo
bei von schwerbehinderten Menschen nur das für die 
Laufbahn erforderliche Mindestmaß körperlicher Eig
nung verlangt werden darf, und 

3. eine zu einem Hochschulstudium berechtigende 
Schulbildung oder einen gesetzlich als gleichwertig 
anerkannten Bildungsstand besitzt. 

(2) 1:Jber die Einstellung in den Vorbereitungsdienst ent
scheidet das für Justiz zuständige Ministerium als Ein
stellungsbehörde nach Durchführung eines Auswahlver
fahrens. 

§3 

Bewerbung 

(1) Das Bewerbungsgesuch ist an die Justizvollzugs
schule Nordrhein-Westfalen zu richten. 

(2) Der schriftlichen Bewerbung sind beizufügen: 
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1. ein Lebenslauf, 

2. eine Abschrift oder eine Ablichtung des Zeugnisses 
oder der Bescheinigung, durch die die Voraussetzung 
des§ 2 Absatz 1 Nummer 3 nachgewiesen wird, 

3. Abschriften oder Ablichtungen von Zeugnissen über 
die Tätigkeiten seit der Schulentlassung und 

4. eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertre
ter, wenn die Bewerberin oder der Bewerber noch 
nicht volljährig ist. 

(3) Besteht bereits ein Dienstverhältnis im Justizdienst, 
ist das Gesuch auf dem Dienstweg einzureichen. Soweit 
die erforderlichen Unterlagen in den Personalakten ent
halten sind, kann auf sie Bezug genommen werden. Die 
Leitung der Beschäftigungsbehörde hat sich in einer 
dienstlichen Beurteilung über Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung der Bewerberin oder des Bewerbers 
zu äußern. Etwaige Bedenken gegen die Zulassung zum 
Vorbereitungsdienst sind darzustellen. 

(4) Soweit die Möglichkeit einer digitalen Bewerbung 
gegeben ist, gilt Absatz 2 entsprechend. 

§4 

Einstellung und Zulassung 

(1) Die Zulassung zum Vorbereitungsdienst durch die 
Einstellungsbehörde erfolgt in der Regel zum 1. August 
eines jeden Jahres. 

(2) Die Zulassung erfolgt nur, wenn folgende Unterlagen 
vor der Zulassung zum Vorbereitungsdienst vorliegen 
und sich daraus keine Bedenken ergeben: 

1. beglaubigte Abschriften der nach § 3 Absatz 2 Num
mer 2 und 3 beizufügenden Unterlagen, . 

2. eine Geburtsurkunde oder ein Geburtsschein oder ein 
Auszug aus dem Familienbuch der Eltern, bei Verhei
rateten auch die Heiratsurkunde oder ein Auszug aus 
dem für die Ehe geführten Familienbuch, bei Lebens
partnern auch die Lebenspartnerschaftsurkunde oder 
ein Auszug aus dem für die Lebenspartnerschaft ge
führten Lebenspartnerschaftsbuch, jeweils in beglau
bigter Form, 

3. eine Erklärung, ob eine gerichtliche Vorstrafe vorliegt 
und ob ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Er
mittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft anhängig 
ist, 

4. eine Erklärung, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geordnet sind, 

5. das Ergebnis der amtsärztlichen Untersuchung und 

6. das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung, soweit 
diese erforderlich ist. 

§5 

Rechtsstellung 

(1) Die zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber wer
den in das Beamtenverhältnis auf Widerruf berufen und 
gleichzeitig der Fachhochschule für Rechtspflege Nord
rhein-Westfalen, im Folgenden Fachhochschule, zugewie
sen. Sie führen während des Vorbereitungsdienstes die 
Dienstbezeichnung „Regierungsinspektoranwärterin" 
oder „ Regierungsinspektoranwärter". 

(2) Mit der Zuweisung werden die Regierungsinspektor
anwärterinnen und Regierungsinspektoranwärter Stu
dierende der Fachhochschule. 

(3) Bei Dienstantritt ist der Diensteid nach § 46 des 
Landesbeamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310, ber. S. 642) in der jeweils geltenden Fassung zu 
leisten. Über die Vereidigung ist eine Niederschrift zu 
fertigen und zu den Personalakten zu nehmen. 

Teil 2 
Ausbildung 

§6 

Ausbildungsziel und Ausbildungsgrundsätze 

(1) Die Ausbildung für die Laufbahn des Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes 

Einstiegsamt, im Justizvollzug des Landes Nordrhein
Westfalen soll die Beamtinnen und Beamten befähigen, 
die Aufgaben der gehobenen Führungsebene in einer 
Justizvollzugsanstalt in den Bereichen Vollzug und Ver
waltung wahrzunehmen. Die Beamtinnen und Beamten 
entwickeln ein Verständnis für die Ziele und Inhalte der 
in Nordrhein-Westfalen geltenden Justizvollzugsgesetze. 
Sie haben die Befähigung, rechtssichere Entscheidungen 
zu treffen, und sind auf die Führungsaufgaben und die 
damit verbundene Rolle vorbereitet. 

(2) Die Ausbildung vermittelt neben der beruflichen 
Grundbildung in dem jeweils erforderlichen Umfang 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden, berufs
praktische Kenntnisse und Fertigkeiten sowie die 
Grundlagen zur Förderung von sozialen und interkultu
rellen Kompetenzen. 

(3) Den Beamtinnen und Beamten ist zu vermitteln, dass 
sie der freiheitlichen demokratischen Grundordnung un
seres Staates verpflichtet sind, ihren künftigen Beruf als 
Dienst für das allgemeine Wohl auffassen und sich mit 
den Zielen des Justizvollzugs identifizieren. In der Aus
bildung wird darauf hingewirkt, dass diese Einstellung 
sich auch in der Arbeitsweise, insbesondere im Umgang 
mit Gefangenen, in den Entscheidungen und Begründun
gen sowie im Umgang mit Externen niederschlägt. 

( 4) Die Regierungsinspektoranwärterinnen und Regie
rungsinspektoranwärter sind verpflichtet, ihre Kennt
nisse und Fähigkeiten durch Selbststudium zu vervoll
kommnen. Ihr Selbststudium ist zu fördern. Sie sollen 
dazu befähigt werden, sich eigenständig weiterzubilden. 

(5) Zum Zweck der Ausbildung und Prüfung können 
Akten aus der gerichtlichen und staatsanwaltschaftli
chen Praxis sowie Verwaltungsakten beigezogen und ver
vielfältigt werden. 

§7 

Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel drei 
Jahre. 

(2) Auf den Vorbereitungsdienst kann ein erfolgreich ab
geschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen Hoch
schule bis zur Dauer von zwölf Monaten angerechnet wer
den, sofern es der Ausbildung förderlich ist. Die Entschei
dung trifft die Einstellungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Leiterin oder dem Leiter der Fachhochschule. 

§8 
Gliederung und Gestaltung der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung gliedert sich in fachwissenschaftliche 
und fachpraktische Studienzeiten. Die fachwissenschaft
lichen Studienzeiten werden an der Fachhochschule im 
Studiengang Strafvollzug abgeleistet, die fachprakti
schen Studienzeiten bei Justizvollzugsanstalten. 

(2) Die Ausbildung umfasst sechs Studienabschnitte. 
Reihenfolge und Dauer der Studienabschnitte werden 
wie folgt festgelegt: 

1. praktische Einführung:1 Monat, 

2. fachwissenschaftliches Studium I: 8 Monate, 

3. fachpraktisches Studium I: 8 Monate, 

4. fachwissenschaftliches Studium II: 7 Monate, 

5. fachpraktisches Studium II: 9 Monate, 

6. fachwissenschaftliches Studium III: 3 Monate. 

(3) Die fachwissenschaftlichen Studienzeiten werden 
durch die Studienordnung für den Studiengang Straf
vollzug an der Fachhochschule geregelt. 

(4) Die fachpraktischen Studienzeiten werden durch den 
Ausbildungsplan und die Studienpläne für die fachprak
tische Ausbildung der Anwärterinnen und Anwärter für 
die Laufbahn des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in 
der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, im Justiz
vollzug des Landes Nordrhein-Westfalen geregelt. Die 
Studienpläne erläutern Ausbildungsziel, Ausbildungsge
genstände und Ausbildungsmethoden. Die Einstellungs
behörde erstellt die Studienpläne unter Mitwirkung der 
Fachhochschule. 
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(5) Die Studienordnung für den Fachbereich Strafvoll
zug und die Studienpläne für die fachpraktische Ausbil
dung sind aufeinander abzustimmen. 

§9 
Praktische Einführung im ersten Studienabschnitt 

(1) In der praktischen Einführung sollen die Studieren
den einen Einblick in die Aufgaben der Laufbahn des 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahn
gruppe 2, erstes Einstiegsamt, im Justizvollzug des Lan
des Nordrhein-Westfalen, in den inneren Aufbau und die 
Gesamtorganisation einer Justizvollzugsanstalt sowie in 
die Aufgaben der anderen in der Justizvollzugsanstalt 
tätigen Berufsgruppen gewinnen. 

(2) Die praktische Einführung erfolgt grundsätzlich in der 
Justizvollzugsanstalt, die als Ausbildungsanstalt durch die 
Einstellungsbehörde bestimmt ist (Stammanstalt). 

(3) Die Einzelheiten der praktischen Einführung be
stimmt der durch die Stammanstalt erstellte Ausbil
dungsplan. Die Einführungszeit kann durch geeignete 
Lehrveranstaltungen ergänzt werden. 

§ 10 
Fachwissenschaftliches Studium im zweiten, vierten 

und sechsten Studienabschnitt 
(1) Das fachwissenschaftliche Studium soll den Studie
renden im Rahmen des Ausbildungsziels nach § 6 Ab
satz 1 durch anwendungsbezogene Lehre die wissen
schaftlichen Erkenntnisse und Methoden vermitteln, die 
zur Erfüllung der Aufgaben der Laufbahn des Vollzugs
und Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, ers
tes Einstiegsamt, im Justizvollzug des Landes Nord
rhein-Westfalen erforderlich sind, und zwar in 

1. den Fächern 

a) Betriebswirtschaftslehre, 

b) Haushaltsrecht, 

c) Kriminologie, 

d) Personalverwaltung, 

e) Psychologie, 

f) Staats- und Verwaltungsrecht, 

g) Straf- und Strafprozessrecht, 

h) Vollzugsrecht, 

i) Vollzugsverwaltung und 

j) Zivilrecht sowie 

2. den lehrfachübergreifenden Studienobjekten 

a) Bildungsmaßnahmen für Gefangene, 

b) Jugendliche Straffällige, 

c) Nichtdeutsche beziehungsweise fremdethnische 
Gefangene, 

d) Organisation, 

e) Rechtsschutz, 

f) Sicherheitsorganisation in Einrichtungen des Jus
tizvollzuges, 

g) Suchtmittelmissbrauch beziehungsweise -abhän
gigkeit, 

h) Vollzugsöffnende Maßnahmen und offener Vollzug 
sowie 

i) Vollzugsplanung. 

Das fachwissenschaftliche Studium dient der Vermitt
lung des sozialen, wirtschaftlichen und rechtspolitischen 
Verständnisses der Studierenden. Berufsspezifische in
formationstechnische Fachanwendungen sollen integriert 
werden. 

(2) Für die Lehrveranstaltungen sind in der Regel 1830 
Stunden vorzusehen. Davon entfallen auf das fachwis
senschaftliche Studium I grundsätzlich 855 Stunden, auf 
das fachwissenschaftliche Studium II grundsätzlich 750 
Stunden und auf das fachwissenschaftliche Studium III 
grundsätzlich 225 Stunden. Auf die Stundenzahlen sind 
Lehrveranstaltungspausen nicht anzurechnen. 

(3) Den Studierenden werden Wahllehrveranstaltungen 
angeboten, die die Pflichtlehrveranstaltungen ergänzen 
und die dort behandelten Themen vertiefen. Sie können 
fächerübergreifend ausgestaltet sein und auch solche 
Gebiete zum Gegenstand haben, die nicht von den 
Pflichtlehrveranstaltungen abgedeckt werden, soweit 
ihre Behandlung der Vorbereitung auf die spätere beruf
liche Tätigkeitsausübung dient. Auch können sie andere 
wissenschaftliche Themen betreffen, soweit die Ausein
andersetzung damit dem Verständnis gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Zusammenhänge dient. 

(4) Die Studierenden fertigen nach Maßgabe der Studi
enordnung unter Aufsicht schriftliche Arbeiten (Auf
sichtsarbeiten) an. Diese können sich auch auf den Um
gang mit den in der Berufspraxis anzuwendenden infor
mationstechnischen Programmen beziehen. In diesem 
Fall sind den Studierenden die erforderlichen techni
schen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Studien
ordnung kann weitere Nachweise individueller Leistun
gen vorsehen, insbesondere in Form schriftlicher häusli
cher Arbeiten oder der Erarbeitung oder Vertiefung 
bestimmter fachlicher Themen nebst mündlichem Vor
trag (Referate). Die Leiterin oder der Leiter der Fach
hochschule kann festlegen, dass die Aufsichtsarbeiten 
beziehungsweise häuslichen Arbeiten auch elektronisch 
erbracht werden können oder müssen. Aufsichtsarbeiten 
sind zu begutachten, zu bewerten und in der Regel unter 
Hinweis auf Vorzüge und Mängel in Form und Inhalt zu 
besprechen. Die Studienordnung kann vorsehen, dass 
auch Leistungen nach Satz 4 zu begutachten, zu bewer
ten und zu besprechen sind. Sie kann ferner andere Stu
dienleistungen als solche nach den Sätzen 1 bis 3 sowie 
deren Begutachtung und Besprechung vorsehen. 

(5) Einzelheiten zur Organisation der Lehrveranstaltun
gen sowie den Inhalten des Studiums sind in der Studi
enordnung geregelt. Den Studierenden muss hinreichend 
Zeit zur Verarbeitung der Inhalte und zum Selbststu
dium verbleiben. 

§ 11 
Fachpraktisches Studium I und II im dritten 

und fünften Studienabschnitt 
(1) Das fachpraktische Studium soll die Studierenden 
befähigen, die im fachwissenschaftlichen Studium er
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis an
zuwenden und am Ende der Ausbildung die Aufgaben 
des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Amter
gruppe der Laufbahngruppe 2 ab dem ersten Einstiegs
amt im Justizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen 
selbstständig zu erledigen. 

(2) Das fachpraktische Studium umfasst folgende Auf
gabengebiete: 

1. fachpraktisches Studium I: 

Verwaltung: 105 Tage, 

insbesondere 

a) Sicherheit und Ordnung, 

b) Haushaltsabteilung, 

c) Arbeitsverwaltung und 

d) Bau- und Liegenschaftsverwaltung sowie 

2. fachpraktisches Studium II: 

a) Vollzugsabteilungsleitung: 85 Tage, 

insbesondere 

aa) Vollzugsplanung, 

bb) Vollzugs- und Behandlungsmaßnahmen, 

cc) Vollzugsöffnende Maßnahmen, 

dd) Disziplinarmaßnahmen und Maßnahmen zur 
einvernehmlichen Streitbeilegung sowie 

ee) Bearbeitung besonderer sicherheitsrelevanter 
Vorkommnisse, 

b) Personalverwaltung: 52 Tage und 

c) Geschäftsprüfung: 2 Tage. 

(3) Die Studierenden sollen während des fachprakti
schen Studiums mit allen Arbeiten befasst werden, die 
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Gegenstand der Ausbildung nach Absatz 2 sind. Sie sol
len verschiedene Vollzugsarten und Organisationsstruk
turen kennen lernen. Hierbei sind angemessene Anteile 
im offenen Vollzug und in Anstalten für den Vollzug von 
Untersuchungshaft vorzusehen. Aktuelle konkrete Fall
gestaltungen sowie organisatorische und planerische 
Fragen sind in geeigneter Weise in die Ausbildung einzu
beziehen. Unter Berücksichtigung der Befähigung und 
des Ausbildungsstands sind den Studierenden Aufgaben 
zur selbstständigen Bearbeitung zu übertragen. Bei der 
Wahrnehmung von Aufgaben soll die sachgerechte Ver
mittlung der Ausbildungsinhalte auch bei hoher Arbeits
dichte stets im Vordergrund stehen. 

( 4) Das Nähere wird durch die Studienpläne für die 
fachpraktische Ausbildung bestimmt. 

(5) Die Einstellungsbehörde kann Regierungsinspektor
anwärterinnen oder Regierungsinspektoranwärtern, de
ren Leistungsstand dies zulässt, nach Abschluss der in 
§ 8 Absatz 2 vorgegebenen Studienabschnitte im Rah
men des Ausbildungsziels Dienstleistungsaufträge ertei
len und Projektarbeiten aufgeben. 

§ 12 
Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen 

(1) Das fachpraktische Studium Wird durch begleitende 
Lehrveranstaltungen ergänzt, die der Wiederholung und 
Vertiefung der im fachwissenschaftlichen Studium er
worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten dienen. Die Lehr
veranstaltungen sollen den Studierenden ferner Gele
genheit geben, sich über die im fachpraktischen Studium 
gewonnenen Erfahrungen auszutauschen und diese ge
meinsam zu bewerten. 

(2) Die begleitenden Lehrveranstaltungen werden in der 
Regel zentral an der Fachhochschule durchgeführt. Ein
schließlich vorzusehender Aufsichtsarbeiten sind grund
sätzlich 320 Lehrveranstaltungsstunden vorzusehen. Das 
Nähere bestimmen die Studienpläne. § 10 Absatz 4 
Satz 6 gilt entsprechend. 

(3) Die Lehrkräfte für die begleitenden Lehrveranstal
tungen bestimmt die Fachhochschule. 

(4) Die Teilnahme der Studierenden an begleitenden 
Lehrveranstaltungen in anderen Bundesländern kann 
vorgesehen werden. 

(5) Die Teilnahme an den begleitenden Lehrveranstal
tungen geht jedem anderen Dienst vor. 

§ 13 

Organisation des fachpraktischen Studiums, 
Ausbildungskoordination 

(1) Der Einstellungsbehörde obliegt die Organisation 
des fachpraktischen Studiums. Sie bestimmt die Stamm
anstalten nach § 9 Absatz 2, bei denen die Studierenden 
ausgebildet werden, und regelt im Benehmen mit der 
Fachhochschule den Verlauf des fachpraktischen Studi
ums. Die fachhochschulrechtlichen Regelungen und die 
Verantwortlichkeit der Leiterin oder des Leiters der 
Fachhochschule für die fachwissenschaftlichen Studien
zeiten bleiben unberührt. 

(2) Für die praktische Einführung und für das fachprak
tische Studium im Einzelnen ist die Anstaltsleitung der 
jeweils ausbildenden Stammanstalt verantwortlich. Die 
Verwaltungsleitung koordiniert den Studienverlauf für 
das fachpraktische Studium als Ausbildungskoordinato
rin oder Ausbildungskoordinator. Mit Zustimmung der 
Einstellungsbehörde kann die Koordinierung einer ande
ren Beamtin oder einem anderen Beamten des Vollzugs
und Verwaltungsdienstes in der Ämtergruppe des ersten 
oder zweiten Einstiegsamtes in der Laufbahngruppe 2 
übertragen werden. 

(3) Die Stammanstalt erstellt auf Grundlage der Studi
enpläne für die fa~hpraktische Aus_bildung ~inen j~w~ils 
individuellen Studienverlaufsplan, m dem die Studiemn
halte der zeitliche Ablauf einschließlich der für die Er
stellu'ng von Beurteilungsbeiträgen nach § 14 Absatz 1 
vorgesehenen Zeitpunkte und die mit der Ausbildung 
betrauten Anstalts bediensteten (Praxisanlei terinnen 
oder Praxisanleiter) bestimmt sind. Der Studienverlaufs-

plan ist der oder dem Studierenden zu Beginn des fach
praktischen Studiums auszuhändigen. 

(4) Die Praxisanleiterinnen oder Praxisanleiter unter
weisen die Studierenden nach Maßgabe des Studien
plans für die fachpraktische Ausbildung am Arbeitsplatz 
und leiten sie an. Ihnen dürfen nicht mehr Studierende 
zugewiesen werden, als sie nach Art und Umfang ihrer 
Tätigkeit gründlich ausbilden können. 

(5) Mit der Ausbildung sollen nur Bedienstete betraut 
werden, die dafür fachlich und persönlich geeignet sind. 

§ 14 
Beurteilungen 

(1) Für das fachpraktische Studium I und das fachprakti
sche Studium II sind jeweils drei Beurteilungsbeiträge 
durch die Ausbildungskoordinatorin oder den Ausbil
dungskoordinator gemäß § 13 Absatz 2 nach Beratung mit 
den ausbildenden Bediensteten zu erstellen. Für folgende 
Aufgabengebiete sind Beurteilungsbeiträge anzufordern: 

1. fachpraktisches Studium I in Studienabschnitt 3: 

a) Sicherheit und Ordnung, 

b) Haushaltsabteilung und 

c) Arbeitsverwaltung sowie 

2. fachpraktisches Studium II in Studienabschnitt 5: 

a) Vollzugsabteilungsleitung, 

b) Sicherheit und Ordnung sowie 

c) Personalverwaltung. 

In den Beurteilungsbeiträgen ist zu den fachlichen und 
allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten, zum prakti
schen Geschick, zum Stand der Ausbildung und zum Ge
samtbild der Persönlichkeit Stellung zu nehmen. Die Be
urteilungsbeiträge sind mit der oder dem Studierenden 
zu besprechen. Die Stammanstalt erstellt jeweils am 
Ende des fachpraktischen Studiums I und II eine Ge
samtbeurteilung entsprechend Satz 2. Die Beurteilungen 
nach Satz 1 und Satz 5 schließen mit einer der in § 15 
Absatz 1 genannten Noten und Punktzahlen ab. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Fachhochschule be
urteilt die Studierenden jeweils am Ende des fachwis
senschaftlichen Studiums I, II und III. In die Beurteilung 
sind die aus den Aufsichtsarbeiten und sonstigen Leis
tungen nach§ 10 Absatz 4 gebildeten Noten und Punkt
zahlen in den einzelnen Lehrveranstaltungen und die 
von den Lehrkräften nach Beratung festgesetzte Ge
samtnote nebst Punktzahl aufzunehmen. Absatz 1 Satz 3 
und 6 gilt entsprechend. In welchem Verhältnis die Noten 
und Punktzahlen der einzelnen Lehrveranstaltungen in 
die rechnerische Ermittlung der Gesamtnote einfließen, 
bestimmt die Studienordnung. Die Bewertung der in den 
Aufsichtsarbeiten erbrachten Leistungen fließt mit min
destens 70 Prozent in die Gesamtnote ein. 

(3) Die Lehrkräfte der praxisbegleitenden Lehrveran
staltungen bewerten die Leistungen der Studierenden je
weils am Ende des fachpraktischen Studiums I und II in 
einer gemeinschaftlichen Beurteilung, die von der Studi
engruppenleitung auszustellen ist. Absatz 1 Satz 6 und 
Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend. Die Studienpläne 
für das fachpraktische Studium bestimmen, in welchem 
Verhältnis die Noten und Punktzahlen der einzelnen be
gleitenden Lehrveranstaltungen in die rechnerische Er
mittlung der Gesamtnote einfließen. 

(4) Jede Beurteilung ist der oder dem Studierenden zur 
Kenntnisnahme vorzulegen. Die Beurteilungen sind ge
gebenenfalls mit einer Gegenäußerung der oder des Stu
dierenden in einem Sonderheft zu den Personalakten zu 
nehmen. 

§ 15 
Bewertung der Leistungen 

(1) Die einzelnen Leistungen sind mit einer der folgen
den Noten und Punktzahlen zu bewerten: 

1. sehr gut: 

eine besonders hervorragende Leistung 

= 16 - 18 Punkte, 
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2. gut: 

eine erheblich über den durchschnittlichen Anforde
rungen liegende Leistung 

= 13 - 15 Punkte, 

3. vollbefriedigend: 

eine über den durchschnittlichen Anforderungen lie
gende Leistung 

= 10 -12 Punkte, 

4. befriedigend: 

eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittli
chen Anforderungen entspricht 

= 7 - 9 Punkte, 

5. ausreichend: 

eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittli
chen Anforderungen noch entspricht 

= 4 - 6 Punkte, 

6. mangelhaft: 

eine an erheblichen Mängeln leidende, im Ganzen 
nicht mehr brauchbare Leistung 

= 1 - 3 Punkte, 

7. ungenügend: 

eine völlig unbrauchbare Leistung, 

= 0 Punkte. 

Zwischennoten und von vollen Zahlenwerten abwei
chende Punktzahlen dürfen nicht verwendet werden. 

(2) Soweit Einzelbewertungen rechnerisch zusammenge
fasst werden, entsprechen den ermittelten Punkten fol
gende Notenbezeichnungen: 

1. 14,00 - 18,00 Punkte: 

sehr gut, 

2. 11,50 - 13,99 Punkte: 

gut, 

3. 9,00 -11,49 Punkte: 

voll befriedigend, 

4. 6,50 - 8,99 Punkte: 

befriedigend, 

5. 4,00 - 6,49 Punkte: 

ausreichend, 

6. 1,50 - 3,99 Punkte: 

mangelhaft, 

7. 0 - 1,49 Punkte: 

ungenügend. 

§ 16 
Unterbrechung und Verlängerung 

des Vorbereitungsdienstes 

(1) Während der fachwissenschaftlichen Studienzeit soll 
den Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungs
inspektoranwärtern Erholungsurlaub nur erteilt werden, 
wenn dadurch keine Lehrveranstaltungen versäumt wer
den. Der Erholungsurlaub wird auf den Vorbereitungs
dienst angerechnet. 

(2) Andere Unterbrechungen, insbesondere Krankheits
zeiten, werden in der Regel nicht auf die Ausbildungszeit 
angerechnet, soweit sie 20 Arbeitstage je Ausbildungs
jahr überschreiten. In diesem Fall kann die Ausbildungs
zeit durch die Einstellungsbehörde angemessen verlän
gert werden. 

(3) Der Urlaubsmonat für das fachpraktische Studium I 
und II ist in der Regel jeweils der Monat August. Um den 
Erfolg des fachpraktischen Studiums I und II nicht zu 
beeinträchtigen, sind, soweit erforderlich, Urlaub und 
Krankheitszeiten auf die in § 11 Absatz 2 aufgeführten 
Studienabschnitte anteilig anzurechnen. 

§ 17 

Vorzeitige Entlassung 

(1) Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungs
inspektoranwärter können nach Maßgabe des § 23 Ab
satz 4 des Beamtenstatusgesetzes vom 17. Juni 2008 
(BGBL I S. 1010), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset
zes vom 31. Mai 2023 (BGBL I Nr. 140) geändert worden 
ist, entlassen werden, wenn sie aufgrund ihrer Leistun
gen oder ihres Verhaltens für die Laufbahn des Vollzugs
und Verwaltungsdienst in der Laufbahngruppe 2, erstes 
Einstiegsamt, im Justizvollzug des Landes Nordrhein
Westfalen nicht geeignet erscheinen oder wenn sie die an 
sie zu stellenden geistigen oder körperlichen Anforde
rungen nicht erfüllen. 

(2) Eine Entlassung soll erfolgen, wenn die im ersten 
Studienabschnitt erbrachten Leistungen nicht mindes
tens mit der Note „ausreichend" bewertet werden oder 
ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Wird die sofortige 
Vollziehung der Entlassungsverfügung gemäß § 80 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 4 derVerwaltungsgerichtsordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBL I S. 686), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 14. März 2023 (BGBL 2023 I Nr. 71) geändert wor
den ist, angeordnet, so darf die Ausbildung von der Zu
stellung der Anordnung an nicht mehr fortgesetzt wer
den. Die Anwärterin oder der Anwärter sind hierauf hin
zuweisen. 

Teil 3 

Prüfung 

§ 18 

Zweck der Prüfung 

Die Laufbahnprüfung dient der Feststellung, ob die oder 
der Studierende das Ausbildungsziel nach § 6 Absatz 1 
erreicht hat und ihr oder ihm damit nach fachlichen und 
allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten, nach prakti
schem Geschick und nach dem Gesamtbild der Persön
lichkeit die Befähigung zur Wahrnehmung der Aufgaben 
des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Amter
gruppe der Laufbahngruppe 2 ab dem ersten Einstiegs
amt im Justizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuerkannt werden kann. 

§ 19 

Landesjustizprüfungsamt 

(1) Die Prüfung wird vor dem Landesjustizprüfungsamt 
abgelegt. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landesjustiz
prüfungsamts leitet das Prüfungsverfahren. Sie oder er 
wählt die Aufgaben für die Aufsichtsarbeiten aus, setzt 
die Termine der schriftlichen und der mündlichen Prü
fung sowie die Bearbeitungszeit für die Aufsichtsarbei
ten fest, bezeichnet die zulässigen Hilfsmittel, bestimmt 
die Prüferinnen und Prüfer für die Aufsichtsarbeiten 
und die Mitglieder des Prüfungsausschusses und trifft 
alle Entscheidungen außerhalb der mündlichen Prüfung 
einschließlich der Entscheidungen nach dem achten Ab
schnitt der Verwaltungsgerichtsordnung. 

§ 20 

Bestellung der Prüferinnen und Prüfer 

(1) Das für Justiz zuständige Ministerium bestellt im 
Einvernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Landesjustizprüfungsamts die Prüferinnen und Prü
fer für die Prüfung der Laufbahn des Vollzugs- und Ver
waltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes Ein
stiegsamt, im Justizvollzug des Landes Nordrhein-West
falen widerruflich für die Dauer von fünf Jahren. Die 
Präsidentin oder der Präsident des Landesjustizprü
fungsamts kann zum Zweck der Erprobung oder wegen 
vermehrten Geschäftsanfalls Personen, die die Vorausset
zungen des § 21 Absatz 1 erfüllen, vorübergehend ohne 
förmliche Bestellung heranziehen. 

(2) Die Mitwirkung in einem Widerspruchsverfahren 
bleibt von einem Ausscheiden als Prüferin oder Prüfer 
unberührt. 
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§ 21 
Prüferinnen und Prüfer 

(1) Als Prüferinnen und Prüfer können bestellt werden: 

1. Beamtinnen oder Beamte in der Ämtergruppe der 
Laufbahngruppe 2 ab dem zweiten Einstiegsamt, 

2. Beamtinnen oder Beamte in der Ämtergruppe der 
Laufbahngruppe 2 ab dem ersten Einstiegsamt, die 
die Befähigung für die Laufbahn des Vollzugs- und 
Verwaltungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes 
Einstiegsamt, haben, 

3. Professorinnen und Professoren, Dozentinnen und 
Dozenten oder Lehrbeauftragte der Fachhochschule 
des Fachbereichs Strafvollzug oder 

4. sonstige fachlich besonders geeignete Personen. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer wirken beim Entwerfen 
von Aufsichtsarbeiten, bei der Bewertung der Aufsichts
arbeiten und bei der Abnahme der mündlichen Prüfung 
mit. 

§ 22 
Unabhängigkeit der Prüferinnen und Prüfer 

Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätig
keit unabhängig. 

§ 23 
Prüfungsverfahren 

(1) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen und ei
nem mündlichen Teil. Die schriftliche Prüfung soll be
reits während der vorgesehenen Dauer des Vorberei
tungsdienstes abgenommen werden. Die mündliche Prü
fung wird sobald wie möglich nach der schriftlichen 
Prüfung abgeschlossen. Die Personalakten sind nach Ab
lauf der Ausbildung nachzureichen. 

(2) Die schriftliche Prüfung besteht aus Aufsichtsarbei
ten. Diese können sich auch auf den Umgang mit den im 
Aufg~benfeld des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in 
der Amtergruppe der Laufbahngruppe 2 ab dem ersten 
Einstiegsamt im Justizvollzug des Landes Nordrhein
Westfalen anzuwendenden informationstechnischen Pro
grammen beziehen. In diesem Fall sind den Prüflingen 
die zur Aufgabenbearbeitung erforderlichen Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen. Die Präsidentin oder der Präsi
dent des Landesjustizprüfungsamts kann festlegen, dass 
Aufsichtsarbeiten auch elektronisch erbracht werden 
können oder müssen. 

(3) Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungs
gespräch. 

(4) Eine Woche vor der mündlichen Prüfung ist der Prüf
ling vom Dienst befreit. 

§ 24 
Schriftliche Prüfung 

(1) Der Prüfling fertigt an sieben Tagen jeweils eine Auf
sichtsarbeit aus dem Bereich der A).lfgaben des Vollzugs
und Verwaltungsdienstes in der Amtergruppe ab dem 
ersten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 im Justizvoll
zug des Landes Nordrhein-Westfalen in folgenden Ge
bieten an: 

1. Strafvollzugsrecht, 

2. WeiteresVollzugsrecht, 

3. Kriminologie, 

4. Arbeit und berufliche Bildung der Gefangenen, 

5. Wirtschaftliche Versorgung der Justizvollzugsanstal
ten und der Gefangenen unter Einbeziehung des 
Haushaltsrechts und betriebswirtschaftlicher Grund
sätze, 

6. Vollzugsverwaltung und 

7. Personalverwaltung. 

(2) Die Bearbeitungszeit für jede Aufsichtsarbeit beträgt 
fünf Zeitstunden. Die jeweils zur Verfügung stehende Be
arbeitungszeit ist in der Aufgabe zu vermerken. Für 
Prüflinge mit Beeinträchtigungen kann die Bearbei-

tungszeit verlängert werden (Nachteilsausgleich). Die 
Dauer des Verlängerungszeitraums soll zwei Stunden 
nicht überschreiten. Von einem Prüfling, der einen Nach
teilsausgleich begehrt, kann die Vorlage eines amtsärzt
lichen Zeugnisses auf seine Kosten verlangt werden. 

(3) Der Prüfling hat die Aufsichtsarbeit spätestens bei 
Ablauf der Bearbeitungszeit an die aufsichtführende 
Person abzugeben. Er versieht sie mit einer ihm zugeteil
ten Kennziffer. Die Aufsichtsarbeiten dürfen keine sons
tigen Hinweise auf die Person des Prüflings enthalten. 
Die aufsichtführende Person fertigt eine Niederschrift an 
und vermerkt in ihr jede Unregelmäßigkeit. 

(4) Bei Störungen des ordnungsgemäßen Ablaufs des 
Termins zur Anfertigung einer Aufsichtsarbeit kann die 
Präsidentin oder der Präsident des Landesjustizprü
fungsamts die zum Ausgleich etwaiger Beeinträchtigun
gen notwendigen Maßnahmen treffen. Sie oder er kann 
insbesondere die Bearbeitungszeit verlängern oder für 
einzelne oder alle Prüflinge die erneute Anfertigung der 
Aufsichtsarbeit anordnen oder ermöglichen. Die Beru
fung auf die Störung ist ausgeschlossen, wenn der Prüf
ling sie nicht unmittelbar gegenüber der aufsichtführen
den Person rügt und innerhalb eines Monats seit Eintritt 
der Störung schriftlich oder elektronisch bei der Präsi
dentin oder dem Präsidenten des Landesjustizprüfungs
amts geltend gemacht hat. 

§ 25 
Bewertung der Aufsichtsarbeiten 

(1) Jede Aufsichtsarbeit wird von zwei Prüferinnen oder 
Prüfern selbstständig begutachtet und bewertet. 

(2) Bei abweichender Bewertung einer Aufsichtsarbeit 
erfolgt eine Beratung der beiden Prüferinnen oder Prü
fer. Können sie sich nicht einigen, werden Note und 
Punktzahl endgültig im Rahmen ihrer Bewertung von ei
ner dritten Prüferin oder einem dritten Prüfer festgelegt, 
die oder der jeweils von der Präsidentin oder dem Präsi
denten des Landesjustizprüfungsamts bestimmt wird. 

(3) Die Bewertung findet vor der mündlichen Prüfung 
statt und ist für das weitere Prüfungsverfahren bindend. 

(4) Mitteilungen über die Person des Prüflings dürfen 
den Prüferinnen oder Prüfern erst nach Bewertung der 
Aufsichtsarbeiten gemacht werden. Entsprechendes gilt 
für Mitteilungen über die Person der Prüferinnen und 
Prüfer gegenüber dem Prüfling. Kenntnisse über die Per
son des Prüflings, die eine Prüferin oder ein Prüfer vor
her durch die Tätigkeit bei der verwaltungsmäßigen 
Durchführung des Prüfungsverfahrens oder als Mitglied 
eines Prüfungsausschusses erlangt, stehen der Mitwir
kung nicht entgegen. 

(5) Dem Prüfling wird die Bewertung der Aufsichtsar
beiten schriftlich mitgeteilt, sobald Noten und Punkt
werte endgültig festgelegt sind, spätestens jedoch zwei 
Wochen vor der mündlichen Prüfung. Die Frist für die 
Mitteilung der Bewertung wird durch Aufgabe zur Post 
gewahrt. Maßgebend ist das Datum des Poststempels. 

§ 26 
Prüfungsnoten 

Für die Bewertung der Prüfungsleistungen gilt § 15 Ab
satz 1. 

§ 27 

Schlussentscheidung ohne mündliche Prüfung 

(1) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den Prä
sidenten des Landesjustizprüfungsamts für nicht bestan
den zu erklären, sobald 

1. vier oder mehr Aufsichtsarbeiten mit der Note „man
gelhaft" oder der Note „ungenügend" bewertet wor
den sind, 

2. ein Prüfling ohne genügende Entschuldigung drei 
oder mehr Aufsichtsarbeiten nicht oder nicht recht
zeitig abliefert oder 

3. ein Prüfling ohne genügende Entschuldigung zu dem 
Termin für die mündliche Prüfung nicht erscheint. 
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(2) Die Prüfung ist durch die Präsidentin oder den Prä
sidenten des Landesjustizprüfungsamts für nicht unter
nommen zu erklären, sobald ein Prüfling mit ihrer oder 
seiner Genehmigung von der Prüfung zurücktritt. Die 
Genehmigung darf nur aus wichtigem Grund erteilt wer
den, insbesondere wenn ein Prüfling durch Krankheit an 
der Ablegung der Prüfung verhindert ist. 

(3) Die Entscheidung ist dem Prüfling mit einer Rechts
behelfsbelehrung zuzustellen. Im Falle des Absatzes 1 
Nummer 1 ist sie mit der Mitteilung über die Bewertung 
der schriftlichen Aufsichtsarbeiten zu verbinden. 

§ 28 

Zwischenentscheidung ohne mündliche Prüfung 

(1) Liefert ein Prüfling bis zu zwei Aufsichtsarbeiten 
ohne genügende Entschuldigung nicht oder nicht recht
zeitig ab, so sind sie durch die Präsidentin oder den Prä
sidenten des Landesjustizprüfungsamts für „ungenü
gend" zu erklären. Die Entscheidung bleibt für das wei
tere Prüfungsverfahren wirksam. Sie ist dem Prüfling 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. 

(2) Liefert ein Prüfling mindestens eine Aufsichtsarbeit 
mit genügender Entschuldigung nicht ab, so hat er alle 
Aufsichtsarbeiten neu anzufertigen. Kann das Prüfungs
verfahren nicht unverzüglich fortgesetzt werden, so 
regelt die Einstellungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landesjustiz
prüfungsamts die Dauer und die Ausgestaltung der wei
teren Ausbildung. § 11 Absatz 5 findet entsprechende 
Anwendung. 

(3) Entschuldigungsgründe sind nur zu berücksichtigen, 
wenn sie unverzüglich gegenüber der Präsidentin oder 
dem Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts geltend 
gemacht werden. Von einem Prüfling, der sich mit Krank
heit entschuldigt, kann die Vorlage eines amtsärztlichen 
Zeugnisses auf seine Kosten verlangt werden. 

§ 29 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung wird vor einem Prüfungsaus
schuss abgelegt, der aus vier Prüferinnen oder Prüfern 
einschließlich der oder des Vorsitzenden besteht. Die 
oder der Vorsitzende und eine weitere Prüferin oder ein 
weiterer Prüfer müssen der Laufbahngruppe 2, zweites 
Einstiegsamt, angehören. Die oder der Vorsitzende muss 
die Befähigung zum Richteramt besitzen. Die übrigen 
Mitglieder müssen die Befähigung für die Laufbahn des 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahn
gruppe 2, erstes Einstiegsamt, besitzen. Eine oder einer 
der vier Prüferinnen oder Prüf er soll Professorin oder 
Professor, Dozentin oder Dozent, Lehrbeauftragte oder 
Lehrbeauftragter der Fachhochschule sein. 

(2) Zu einer mündlichen Prüfung sollen nicht mehr als 
sechs Prüflinge geladen werden. 

(3) Vor der mündlichen Prüfung soll die oder der Vorsit
zende des Prüfungsausschusses mit jedem Prüfling ein
zeln Rücksprache nehmen. 

( 4) Vor Beginn der mündlichen Prüfung findet eine Vor
beratung des Ausschusses statt, zu der sämtliche Prü
fungsunterlagen vorliegen. Dabei berichtet die oder der 
Vorsitzende den anderen Prüferinnen und Prüfern über 
die Rücksprache gemäß Absatz 3. 

(5) Die Gesamtdauer der mündlichen Prüfung beträgt je 
erschienenem Prüfling ausschließlich der Pausen etwa 40 
Minuten. Sie ist durch angemessene Pausen zu unterbre
chen. Einzelprüfungen erfolgen nur in Ausnahmefällen. 

(6) Die mündliche Prüfung ist eine Verständnisprüfung. 
Sie erstreckt sich auf die Gegenstände des fachwissen
schaftlichen Studiums gemäß § 10 Absatz 1 und des 
fachpraktischen Studiums gemäß§ 11 Absatz 2. 

(7) An der mündlichen Prüfung beteiligen sich alle Prü
ferinnen und Prüfer. Sie wird in vier Teilen von jeweils 
einer Prüferin oder einem Prüf er abgenommen. 

(8) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
leitet die mündliche Prüfung. Sie oder er hat darauf zu 
achten, dass die Prüflinge in geeigneter Weise befragt 

werden. Ihr oder ihm obliegt die Aufrechterhaltung der 
Ordnung. 

(9) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
kann Studierenden, die das fachwissenschaftliche Stu
dium I beendet haben, sowie mit der Ausbildung der 
Studierenden oder ihrer Prüfung befassten Personen ge
statten, bei der mündlichen Prüfung zuzuhören. Die Ver
kündung der Entscheidung findet unter Ausschluss der 
Zuhörenden und Mitprüflinge statt, wenn nicht sämtli
che Prüflinge der Anwesenheit zustimmen. 

§ 30 
Schlussentscheidung nach mündlicher Prüfung 

(1) Nach Beendigung der mündlichen Prüfung bewertet 
der Prüfungsausschuss die darin erbrachte Leistung und 
setzt eine Note nebst Punktzahl fest. Anschließend ent
scheidet er unter Ermittlung des Punktwertes für die 
Gesamtnote über das Ergebnis der Prüfung. Der Prü
fungsausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit. Eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. Bei Stimmengleich
heit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. 

(2) Entsprechen die Leistungen des Prüflings insgesamt 
den Anforderungen, so ist die Prüfung für bestanden zu 
erklären und zwar als „ausreichend", ,,befriedigend", 
„vollbefriedigend", ,,gut" oder „sehr gut". Entsprechen 
die Leistungen nicht den Anforderungen, so ist die Prü
fung für nicht bestanden zu erklären. 

(3) Die Leistungen des Prüflings entsprechen den Anfor
derungen, wenn der Punktwert 4,00 nicht unterschritten 
wird. 

(4) Die Punktwerte für die Gesamtnote und für die ein
zelnen Prüfungsabschnitte sind rechnerisch zu ermitteln. 
Es sind die Aufsichtsarbeiten mit einem Anteil von ins
gesamt 70 Prozent und die Leistung in der mündlichen 
Prüfung mit einem Anteil von insgesamt 30 Prozent zu 
berücksichtigen. Der Punktwert für die Gesamtnote wird 
errechnet, indem die Punktzahl der Bewertung jeder 
Aufsichtsarbeit mit zehn und die der Leistung in der 
mündlichen Prüfung mit 30 multipliziert und sodann die 
Summe durch 100 geteilt wird. Alle Punktwerte sind bis 
auf zwei Dezimalstellen ohne Aufrundung oder Abrun
dung rechnerisch zu ermitteln. 

(5) Der Prüfungsausschuss kann bei der Entscheidung 
über das Ergebnis der Prüfung von dem rechnerisch er
mittelten Wert für die Gesamtnote um bis zu einen Punkt 
abweichen, wenn dies aufgrund des Gesamteindrucks 
den Leistungsstand des Prüflings besser kennzeichnet 
und die Abweichung auf das Bestehen keinen Einfluss 
hat. Auch die Leistungen im Vorbereitungsdienst sind 
hierbei zu berücksichtigen. 

(6) Fehler bei der Notenbezeichnung für die Gesamtnote 
und bei der Errechnung des Punktwertes können von 
Amts wegen durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
des Landesjustizprüfungsamts berichtigt werden. Die 
Bericht~gung der Punktwerte und eine durch sie be
wirkte Anderung in der Notenbezeichnung sind auf der 
Prüfungsniederschrift zu vermerken. Das unrichtige 
Zeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges zu erset
zen. 

(7) Die Schlussentscheidung ist durch die Vorsitzende 
oder den Vorsitzenden zu verkünden. 

(8) Die Gründe für die Bewertung der Leistung im 
mündlichen Teil der Prüfung sind dem Prüfling auf An
trag durch ein Mitglied des Prüfungsausschusses mitzu
teilen. Der Antrag ist innerhalb einer Woche nach Ver
kündung der Prüfungsentscheidung bei der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts zu 
stellen. 

§ 31 
Niederschrift über die mündliche Prüfung 

(1) Über die mündliche Prüfung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, in der festgestellt werden: 

1. Ort und Tag der Prüfung, 

2. die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses, 

3. die Namen und die Anwesenheit der Prüflinge, 
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4. die Bewertung der Aufsichtsarbeiten, 

5. die Prüfungsfächer, die Gegenstand der mündlichen 
Prüfung waren, und die Bewertung der Leistungen 
in der mündlichen Prüfung, 

6. die errechneten Punktwerte für die Gesamtnote, 

7. eine Änderung des Punktwertes für die Gesamtnote 
und die dafür maßgeblichen Gründe, 

8. die Entscheidung des Prüfungsausschusses über das 
Ergebnis der Prüfung, 

9. alle sonstigen wesentlichen Entscheidungen des 
Prüfungsausschusses und 

10. die Verkündung der Entscheidungen des Prüfungs
ausschusses. 

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden 
zu unterschreiben. 

§ 32 
Prüfungszeugnis 

Wer die Prüfung bestanden hat, erhält über das Ergebnis 
ein Zeugnis der Präsidentin oder des Präsidenten des 
Landesjustizprüfungsamts, aus dem die Gesamtnote mit 
Notenbezeichnung und Punktwert ersichtlich ist. Auf 
Antrag wird dem Prüfling von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts zusätzlich 
die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen be
scheinigt. Eine Erteilung des Zeugnisses in elektro
nischer Form ist ausgeschlossen. 

§ 33 
Einsichtnahme 

Dem Prüfling ist die Einsicht in seine Prüfungsarbeiten 
einschließlich der Gutachten der Prüferinnen oder Prü
fer zu gestatten. Die Einsicht erfolgt in den Räumen des 
Landesjustizprüfungsamts. Der Antrag ist innerhalb ei
nes Monats nach Bekanntgabe der Prüfungsentschei
dung bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Lan
desjustizprüfungsamts zu stellen. 

§ 34 
Einwendungen 

Einwendungen gegen die Bewertung der Aufsichtsarbei
ten sind spätestens innerhalb von sechs Monaten nach 
Bekanntgabe der Prüfungsentscheidung, Einwendungen 
gegen die Bewertung der mündlichen Prüfung sind spä
testens innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Prüfungsentscheidung im Einzelnen und nachvollzieh
bar schriftlich oder elektronisch zu begründen. Im Falle 
eines fristgerechten Antrags nach § 30 Absatz 8 beginnt 
die Frist nach Satz 1 mit Ablauf des Tages der Mitteilung 
der Gründe für die Bewertung der Leistung im münd
lichen Teil. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle 
Einwendungen ausgeschlossen. Hierauf ist bei der Be
kanntgabe der Prüfungsentscheidung hinzuweisen. 

§ 35 

Ordnungswidriges Verhalten im Prüfungsverfahren 

(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, na
mentlich eines Täuschungsversuchs, des Besitzes oder 
der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder des 
verspäteten Erscheinens, zwischenzeitlichen Entfernens 
oder Abbruchs des Prüfungsgesprächs können 

1. dem Prüfling die Wiederholung einzelner oder mehre
rer Prüfungsleistungen aufgegeben werden, 

2. Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrig
keit bezieht, für „ungenügend" erklärt werden oder 

3. die Prüfung für nicht bestanden erklärt und in beson
ders schweren Fällen der Prüfling von einer Wiederho
lungsprüfung ausgeschlossen werden. 

In minder schweren Fällen kann bei Vorliegen besonderer 
Umstände von einer Ahndung abgesehen werden. Die 
Entscheidung bleibt für das weitere Prüfungsverfahren 
wirksam. Sie ist dem Prüfling mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zuzustellen. · 

(2) Auch nach Aushändigung des Zeugnisses über das 
Bestehen der Prüfung kann diese für nicht bestanden er
klärt werden, jedoch nur innerhalb einer Frist von fünf 
Jahren seit dem Tag der mündlichen Prüfung. 

(3) Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung 
festgestellten ordnungswidrigen Verhaltens entscheidet · 
die Präsidentin oder der Präsident des Landesjustizprü
fungsamts. 

§ 36 

Wiederholung der Prüfung 

(1) Ist die Prüfung für nicht bestanden erklärt worden, 
so darf der Prüfling sie einmal wiederholen. Die Prüfung 
ist vollständig zu wiederholen, einzelne Prüfungsleistun
gen können nicht erlassen werden. 

(2) In den Fällen des § 27 Absatz 1 sowie des § 30 Ab
satz 2 Satz 2 bestimmt die Einstellungsbehörde im Ein
vernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Landesjustizprüfungsamts die Zeitdauer der ergän
zenden Ausbildung. Die Dauer soll mindestens sechs und 
höchstens zwölf Monate betragen. § 11 Absatz 5 findet 
entsprechende Anwendung. 

(3) Die weitere Gestaltung der Ergänzungsausbildung 
bestimmt die Stammanstalt im Einvernehmen mit der 
Einstellungsbehörde. 

(4) Unbeschadet anderer Bestimmungen enden der Vor
bereitungsdienst und das Beamtenverhältnis auf Wider
ruf mit der Verkündung der Entscheidung über das end
gültige Nichtbestehen. Wird die Entscheidung nicht 
durch den Prüfungsausschuss getroffen, ist der Zeit
punkt der schriftlichen Bekanntgabe an den Prüfling 
maßgebend. 

§ 37 

Entscheidungen über Prüfungsleistungen 

Entscheidungen, die eine Beurteilung der Prüfungsleis
tungen enthalten, können nicht abgeändert werden. 

§ 38 

Zuerkennung der Befähigung für die Ämtergruppe 
ab dem zweiten Einstiegsamt in der Laufbahngruppe 1 

im Justizvollzug 

Einern Prüfling, der die Prüfung nicht od.~r endgültig 
nicht besteht, kann die Befähigung für die Amtergruppe 
der Laufbahngruppe 1 ab dem zweiten Einstiegsamt für 
den Verwaltungsdienst oder für den Allgemeinen Voll
zugsdienst im Justizvollzug des Landes Nordrhein-West
falen zuerkannt werden, wenn die nachgewiesenen 
Kenntnisse ausreichen. Im Falle des § 30 Absatz 2 S_?tz 2 
trifft die Entscheidung der Prüfungsausschuss, im Ubri
gen die Einstellungsbehörde. 

§ 39 

Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Aufsichtsarbeiten einschließlich der Gutachten 
der Prüferinnen oder Prüfer sind fünf Jahre, die übrigen 
Prüfungsunterlagen sind 50 Jahre aufzubewahren. Die 
Frist beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Be
kanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling er
folgt. Im Fall einer Wiederholungsprüfung ist für den 
Fristbeginn der Tag der Bekanntgabe des Ergebnisses 
der letzten Prüfung maßgebend. 

(2) Die schriftlichen Aufsichtsarbeiten einschließlich der 
Gutachten der Prüferinnen und Prüfer können nach dem 
Stand der Technik zu deren Ersetzung in ein elektroni
sches Dokument übertragen werden. Dabei ist sicherzu
stellen, dass das elektronische Dokument mit den Unter
lagen in Papierform bildlich und inhaltlich überein
stimmt. Die in Papierform vorliegenden schriftlichen 
Prüfungsarbeiten und Gutachten der Prüferinnen und 
Prüfer sind zu vernichten, sobald die Schlussentschei
dung über das Prüfungsverfahren bestandskräftig ist. 
Für die Löschung in elektronischer Form gespeicherter 
Aufsichtsarbeiten einschließlich der Gutachten gilt Ab
satz 1 Satz 1 und Satz 2 entsprechend. 
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Teil 4 
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte 

§ 40 
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte 

(1) Beamtinnen und Beamte in der Ämtergruppe der 
Laufbahngruppe 1 ab dem zweiten Einstiegsamt des Ver
waltungsdienstes, des Allgemeinen Vollzugsdienstes und 
des Werkdienstes im Justizvollzug des Landes Nord
rhein-Westfalen können nach Maßgabe des§ 19 Absatz 1 
in Verbindung mit § 20 der Laufbahnverordnung zur 
Aufstiegsqualifizierung 

für den Erwerb der Befähigung nach § 1 zugelassen wer
den, wenn sie aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer in 
einer mindestens dreijährigen Dienstzeit gezeigten Leis
tungen sowie nach ihrem Bildungsstand für die Lauf
bahn des Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Lauf
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, im Justizvollzug ge
eignet erscheinen. Die Dienstzeiten rechnen gemäß § 10 
Absatz 2 der Laufbahnverordnung von dem Zeitpunkt 
der Beendigung der Probezeit in der Laufbahngruppe 1 
an. Sie können nach Maßgabe des § 20 Ab~_atz 1 Satz 2 
der Laufbahnverordnung gekürzt werden. Uber die Zu
lassung entscheidet die Einstellungsbehörde. 

(2) Für Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte ge
mäß Absatz 1 findet diese Verordnung nach Maßgabe die
ses Absatzes entsprechende Anwendung. Die Beamtin 
oder der Beamte wird in die Aufgaben der Laufbahn des 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes in der Laufbahn
gruppe 2, erstes Einstiegsamt, im Justizvollzug des Lan
des Nordrhein-Westfalen eingeführt. An die Stelle des 
Vorbereitungsdienstes tritt ein Ausbildungsaufstieg von 
gleicher Dauer. Erfüllt die Beamtin oder der Beamte die 
Zulassungsvoraussetzung des § 2 Absatz 1 Nummer 3 
nicht, wird sie oder er der Fachhochschule als Studie
rende oder Studierender mit besonderer Zulassungsvor
aussetzung zugewiesen. Die Beamtin oder der Beamte, 
die oder der für die Laufbahn des Vollzugs- und Verwal
tungsdienstes in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegs
amt, im Justizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen 
nicht geeignet erscheint oder die Prüfung für diese Lauf
bahn auch nach Wiederholung nicht besteht, übernimmt 
wieder eine Tätigkeit der bisherigen Laufbahn. 

(3) Erholungsurlaub soll der Aufstiegsbeamtin oder dem 
Aufstiegsbeamten anteilig während der praktischen Ein
führungszeit gewährt werden. 

Teil 5 
Regelungen für Menschen mit Behinderungen 

und von Behinderung bedrohte Menschen 

§ 41 
Regelungen für Menschen mit Behinderungen 

und von Behinderung bedrohte Menschen 

Menschen mit Behinderung sind, unabhängig von der Zu
erkennung einer Schwerbehinderung im Sinne des Neun
ten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3234), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 6. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146) geändert worden 
ist, bei der Erbringung von Leistungen nach§ 10 Absatz 4 
und§ 12 Absatz 2 Satz 2 sowie für die Teilnahme an der 
Laufbahnprüfung die der Behinderung angemessenen Er
leichterungen zu gewähren. Art und Umfang der Erleich
terungen sind mit den Menschen mit Behinderung zu er
örtern. Die Erleichterungen dürfen nicht zu einer qualita
tiven Herabsetzung der Anforderungen führen. Bei 
schwerbehinderten Menschen und ihnen Gleichgestellten 
im Sinne von§ 2 Absatz 3 des Neunten Buches Sozialge
setzbuch ist die zuständige Schwerbehindertenvertretung 
rechtzeitig zu informieren und anzuhören. § 24 Absatz 2 
Satz 3 und Satz 4 bleibt unberührt. 

Teil 6 
Schluss- und Übergangsvorschriften 

§ 42 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Aus-

bildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen 
Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei Ju.~tizvollzugsan
stalten des Landes Nordrhein-Westfalen; Anderung Neu
fassung vom 19. April 2004 (GV. NRW. S. 236) außer 
Kraft. 

(2) Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungs
inspektoranwärter, deren Ausbildung vor dem Inkrafttre
ten dieser Verordnung begonnen hat, setzen ihren Vorbe
reitungsdienst nach den bisher geltenden Vorschriften 
fort. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Abweichungen von 
der Gliederung und Gestaltung der Ausbildung im Sinne 
von§ 8 der in Absatz 1 Satz 2 genannten Verordnung im 
Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter der 
Fachhochschule durch das für Justiz zuständige Ministe
rium bestimmt werden können. Für die Laufbahnprü
fungen gelten ab Inkrafttreten dieser Verordnung die Vor
schriften des 3. Teils. 

(3) Für Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte gilt 
Absatz 2 entsprechend. 

Düsseldorf, den 4. März 2024 

Der Minister der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Benjamin L i m b a c h 

- GV. NRW. 2024 S.164 

223 
Siebte Verordnung zur Änderung der Ausbildungs

und Prüfungsordnung Berufskolleg 

Vom 11. März 2024 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der 
zuletzt durch Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a des 
Gesetzes vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 358) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium für Schule und 
Bildung mit Zustimmung des für Schulen zuständigen 
Ausschusses: 

Artikel 1 

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg 
vom 26. Mai 1999 (GV. NRW. S. 240, ber. 2000 S. 563 und 
2001 S. 766), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung 
vom 20. März 2023 (GV. NRW. S. 217) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 5 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 Gliederung, Unterrichtsorganisation, Digita
lisierung und Höchstverweildauer". 

b) Die Angaben zum Ersten Teil 3. Abschnitt und zu 
den§§ 28a bis 28e werden gestrichen. 

2. § 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,Es qualifiziert die Schülerinnen und Schüler, an zu
nehmend internationalen und durch die Digitalisie
rung geprägten Transformationsprozessen in Wirt
schaft und Gesellschaft teilzunehmen und diese ak
tiv mitzugestalten." 

3. Dem§ 2 Absatz 2 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

„Ergänzend zum Erwerb digitaler Kompetenzen im 
Präsenzunterricht kann das Schulprogramm zur 
weiteren Stärkung eines der beruflichen Handlungs
fähigkeit in einer digitalisierten Welt verpflichteten, 
innovativen Unterrichts auch die Verknüpfung von 
Präsenz- und Distanzunterricht vorsehen. In diesen 
Fällen umfasst das Schulprogramm ein bildungsgan
gübergreifend ausgerichtetes pädagogisch-organisa
torisches Konzept zur Verknüpfung von Präsenz
und Distanzunterricht." 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 5 

Gliederung, Unterrichtsorganisation, 
Digitalisierung und Höchstverweildauer". 

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

,,(6) Soweit die personellen und sächlichen Vor
aussetzungen vorliegen, kann zur Vermittlung 
umfassender beruflicher, gesellschaftlicher und 
personaler Handlungskompetenz Präsenzunter
richt und Unterricht mit räumlicher Distanz in 
engem und planvollem Austausch der Lehrenden 
und Lernenden (Distanzunterricht) verknüpft 
werden. Die besonderen Bestimmungen für die 
einzelnen Bildungsgänge gemäß § 29 (Anlagen A 
bis E) regeln, bis zu welchem Umfang Distanzun
terricht in den einzelnen Bildungsgängen zuläs
sig ist. Die Schule nutzt insbesondere zur Ver
knüpfung des Präsenz- und Distanzunterrichts 
bereitgestellte Lehr- und Lernsysteme sowie Ar
beits- und Kommunikationsplattformen in digi
taler Form (§ 8 Absatz 2 Schulgesetz NRW), zu 
denen alle Schülerinnen und Schüler sowie Leh
rerinnen und Lehrer Zugang haben. Die Nutzung 
ist nach Maßgabe des § 120 Absatz 5 Satz 2 
Schulgesetz NRW für Schülerinnen und Schüler 
und nach Maßgabe des§ 121 Absatz 1 Satz 2 und 
Absatz 7 Schulgesetz NRW für Lehrerinnen und 
Lehrer sowie das pädagogische und sozialpäda
gogische Personal gemäß § 58 Schulgesetz NRW 
verpflichtend. Distanzunterricht ist dem Präsenz
unterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchent
lichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und 
Schüler wie der Unterrichtsverpflichtung der 
Lehrkräfte gleichwertig. Er findet in der Regel 
digital und synchron statt. In dem Fach Sport/ 
Gesundheitsförderung sowie im fachpraktischen 
Unterricht ist Distanzunterricht unzulässig. Er
folgt eine Verknüpfung von Präsenz- und Dis
tanzunterricht gemäß § 2 Absatz 2, erstellt die 
Bildungsgangkonferenz unter Berücksichtigung 
des bildungsgangübergreifenden pädagogisch
organisatorischen Konzepts der Schule ein ent
sprechendes bildungsgangspezifisches Konzept. 

Dieses soll insbesondere 

1. die Förderung der Bildungsziele unter Beach
tung der individuellen Voraussetzungen der 
Schülerinnen und Schüler, 

2. die inhaltliche und methodische Verknüpfung 
von Präsenz- und Distanzunterricht, 

3. die Einhaltung der Vorgaben für den Unter
richtsumfang und für die Unterrichtsfächer 
und Lernfelder nach den geltenden Stunden
tafeln und Bildungsplänen, 

4. eine ordnungsgemäße Prüfungsvorbereitung 
und 

5. eine ordnungsgemäße Leistungsbewertung ge-
mäß§ 8 

gewährleisten. 

Die Schule zeigt das bildungsgangübergreifende 
Konzept und die bildungsgangspezifischen Kon
zepte der zuständigen Schulaufsicht an. Die bil
dungsgangspezifischen Konzepte sind mit den di
daktischen Jahresplanungen der Bildungsgänge 
abzustimmen. Die Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht kann im Rahmen der Zusam
menarbeit von Schulen (§ 4 Schulgesetz NRW) 
auch zur Sicherung eines breiten und vollständi
gen Unterrichtsangebotes beitragen. Hierzu stim
men die Schulen ihre bildungsgangspezifischen 
pädagogisch-organisatorischen Konzepte ab." 

5. § 6 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,Die Abstimmung ist im Rahmen der Bildungsgang
konferenz in didaktischen Jahresplanungen nach 
Schuljahren gegliedert zu dokumentieren und 
schließt die Verknüpfung von Präsenz- und Distanz
unterricht ein." 

6. § 8 wird wie folgt geändert:· 

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

,,Sie erstreckt sich auch auf die im Distanzunter
richt vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Im 
Distanzunterricht erbrachte Leistungen gehören 
zum Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen 
im Unterricht" gemäß § 48 Absatz 2 Schulgesetz 
NRW und sind im Präsenzunterricht erbrachten 
,,Sonstigen Leistungen" gleichwertig." 

b) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze ange
fügt: 

,,Leistungen im Beurteilungsbereich „Schriftli
che Arbeiten" sowie Prüfungen sind in Präsenz 
unter Aufsicht zu erbringen. Die besonderen Be
stimmungen zur Facharbeit in den Anlagen A 
(Fachklassen des dualen Systems der Berufsaus
bildung), C und D sowie zur Hausarbeit in der 
Anlage E bleiben hiervon unberührt." 

7. Der Erste Teil 3. Abschnitt wird aufgehoben. 

8. Anlage A wird wie folgt geändert: 

a) In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zum 
2. Abschnitt 4. Unterabschnitt und zu den§§ 17a 
bis 1 7 c gestrichen. 

b) § 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „42m" 
durch die „Angabe „42r" ersetzt 

bb) In Absatz 2 werden die Wörter „Bundesmi
nisters für Wirtschaft und Technologie" 
durch die Wörter „für Wirtschaft zuständigen 
Bundesministeriums" ersetzt. 

c) In§ 3 Nummer 2 werden die Wörter „Bundesmi
nisters für Wirtschaft und Technologie" durch die 
Wörter „für Wirtschaft zuständigen Bundesmi
nisteriums" ersetzt. 

d) In § 4 Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „fachbe
reichspezifischen" durch das Wort „fachbereichs
spezifischen" ersetzt. 

e) § 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Absatz 6 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„In den Bildungsgängen kann nach Maßgabe 
des § 5 Absatz 6 Allgemeiner Teil eine Ver
knüpfung von Präsenz- und Distanzunter
richt erfolgen. Mindestens 60 Prozent der in 
der Stundentafel je Lernbereich und Fach 
ausgewiesenen Stunden finden als Präsenz
unterricht statt." 

bb) Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt: 

„Es ist zu berücksichtigen, dass sowohl der 
Präsenzunterricht als auch der Distanzunter
richt gleichwertige Bestandteile des Berufs
schulunterrichts sind." 

cc) Folgender Absatz 12 wird angefügt: 

,,(12) Zur Sicherstellung der umfassenden 
Handlungskompetenz der Schülerinnen und 
Schüler, die im Rahmen eines dualen Studi
ums zum Besuch der Fachklassen berechtigt 
sind, ist berufsbezogene und berufsübergrei
fende Kompetenzentwicklung und Kompe
tenzförderung notwendig. Der Unterricht in 
der Berufsschule kann von den Berufskollegs 
in Abstimmung mit der Hochschule für die 
Studierenden auf einen zeitlich leistbaren 
Umfang reduziert werden. Der Unterricht 
kann anteilig als betreute und durch Lehr
kräfte vor- und nachbereitete andere Lern
formen (Selbstlernphasen) organisiert wer
den. Bei der Organisation ist sicherzustellen, 
dass mindestens 60 Prozent des Unterrichts 
gemäß Satz 2 als Präsenzunterricht stattfin
den." 

f) In § 9 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „42m" 
durch die Angabe „42r" ersetzt. 
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g) Der 2. Abschnitt 4. Unterabschnitt wird aufgeho
ben. 

h) In§ 18 Absatz 1 und Absatz 2 wird das Wort „be
rufliche" jeweils durch das Wort „Berufliche" er
setzt. 

i) Dem § 21 Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„In den Bildungsgängen kann nach Maßgabe des 
§ 5 Absatz 6 Allgemeiner Teil eine Verknüpfung 
von Präsenz- und Distanzunterricht erfolgen. 
Mindestens 80 Prozent der in der Stundentafel je 
Lernbereich oder Fach ausgewiesenen Unter
richtsstunden eines Bildungsgangs finden als 
Präsenzunterricht statt. Für Schülerinnen und 
Schüler mit förmlich festgestelltem Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung im Förder
schwerpunkt Geistige Entwicklung gemäß § 19 
Absatz 4 AO-SF ist der Unterricht grundsätzlich 
in Präsenzform zu organisieren." 

j) In § 22 Absatz 2 wird das Wort „beruflichen" 
durch das Wort „Beruflichen" ersetzt. 

k) Die Anlagen A 2.1 und A 2.2 werden angefügt. 

9. Anlage B wird wie folgt geändert: 

a) In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zum 
4. Abschnitt und zu§ 17 gestrichen. 

b) § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Bildungsgänge, die einen Berufsab
schluss nach Landesrecht vermitteln, führen zu 
den Abschlüssen: 

1. Staatlich geprüfte Kinderpflegerin/Staatlich 
geprüfter Kinderpfleger; 

2. Staatlich geprüfte Sozialassistentin/Staatlich 
geprüfter Sozialassistent; 

3. Staatlich geprüfte Sozialassistentin/Staatlich 
geprüfter Sozialassistent, Schwerpunkt Heil
erziehung; 

4. Staatlich geprüfte Sozialassistentin/Staatlich 
geprüfter Sozialassistent, Schwerpunkt Erzie
hung, Bildung und Betreuung für Grundschul
kinder und 

5. Staatlich geprüfte Assistentin/Staatlich ge
prüfter Assistent für Ernährung und Versor
gung, Schwerpunkt Service." 

c) § 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„In den Bildungsgängen kann nach Maßgabe 
des § 5 Absatz 6 Allgemeiner Teil eine Ver
knüpfung von Präsenz- und Distanzunter
richt erfolgen. Mindestens 80 Prozent der in 
der Stundentafel je Lernbereich und Fach 
ausgewiesenen Unterrichtsstunden finden als 
Präsenzunterricht statt." 

bb) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

,,In den Bildungsgängen gemäß § 2 Num
mer 3 sind die Praktika im Umfang von min
destens 16 Wochen gemäß der Rahmenstun
dentafel Anlage B 3 wesentlicher Bestandteil 
der fachpraktischen Anteile." 

d) Dem§ 5 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Für die Aufnahme in einen Bildungsgang, der zu 
den Abschlüssen gemäß § 3 Absatz 2 Nummern 1 
bis 4 führt, ist der Nachweis der persönlichen 
Eignung durch die Vorlage eines erweiterten Füh
rungszeugnisses gemäß § 30a des Bundeszentral
registergesetzes zu erbringen." 

e) Nach § 6 Absatz 2 Satz 2 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

„Eine mindestens ausreichende Gesamtnote in 
den fachpraktischen Anteilen darf nur erteilt 
werden, wenn in den zu berücksichtigenden 
Praktika mindestens ausreichende Leistungen er-

zielt worden sind. Die Festlegung der Note für 
Praktika regelt die oberste Schulaufsichtsbe
hörde durch Verwaltungsvorschriften." 

f) Dem§ 9 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

,,§ 6 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend." 

g) § 16 Absatz 2 bis 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Voraussetzungen für die Zulassung zur 
Externenprüfung sind der Nach weis des Ersten 
Schulabschlusses und eine mindestens zweijäh
rige einschlägige Berufspraxis. Voraussetzung für 
die Zulassung zu Externenprüfungen mit dem 
Ziel des Erwerbs der Abschlüsse gemäß § 3 Ab
satz 2 Nummern 1 bis 4 ist zudem der Nachweis 
der persönlichen Eignung durch die Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses gemäß § 30a des 
Bundeszentralregistergesetzes. 

(3) Die Externenprüfung besteht aus zwei Prü
fungsarbeiten, die jeweils durch eine mündliche 
Prüfung ergänzt werden, und einer praktischen 
Prüfung. Art und Umfang der Prüfungsarbeiten 
und der praktischen Prüfung richten sich nach 
den jeweiligen Richtlinien und Lehrplänen. 

(4) Voraussetzung für die Teilnahme an den 
schriftlichen und den ergänzenden mündlichen 
Prüfungen ist eine mindestens ausreichende Leis
tung in der praktischen Prüfung. In der prakti
schen Prüfung ist eine Aufgabe aus der Praxis 
des entsprechenden Berufsfeldes schriftlich zu 
planen, unter Aufsicht durchzuführen und 
schriftlich zu reflektieren. Dabei soll der Prüfling 
nachweisen, dass er in dem Berufsfeld des ange
strebten Berufsabschlusses tätig sein kann. Für 
die Durchführung der Aufgabe stehen sechs 
Werktage zur Verfügung. Die Aufgabenstellung 
und die Beurteilung der praktischen Prüfung er
folgen durch den Fachprüfungsausschuss. Die 
praktische Prüfung ist bestanden, wenn die Ge
samtnote mindestens „ausreichend" ist. Dabei 
werden die Teilleistungen schriftliche Planung, 
praktische Durchführung und schriftliche Refle
xion im Verhältnis 1:3:1 gewichtet. 

(5) Für die Bearbeitungszeit der schriftlichen 
Prüfungsarbeiten gilt § 10 Absatz 3 entspre
chend." 

h) Der 4. Abschnitt wird aufgehoben. 

10. Anlage C wird wie folgt geändert: 

a) In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zum 
4. Abschnitt und den§§ 30 und 31 gestrichen. 

b) Dem § 4 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„In den Bildungsgängen kann nach Maßgabe des 
§ 5 Absatz 6 Allgemeiner Teil eine Verknüpfung 
von Präsenz- und Distanzunterricht erfolgen. 
Mindestens 80 Prozent der in der Stundentafel je 
Lernbereich und Fach ausgewiesenen Unter
richtsstunden finden als Präsenzunterricht statt." 

c) Dem § 10 Absatz 3 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Nach Maßgabe des § 5 Absatz 6 Allgemeiner Teil 
kann in den Bildungsgängen nach§ 8 Nummer 1, 
Klasse 12 und § 8 Nummer 2 eine Verknüpfung 
von Präsenz- und Distanzunterricht erfolgen. 
Mindestens 80 Prozent der in der Stundentafel je 
Lernbereich und Fach ausgewiesenen Unter
richtsstunden findet als Präsenzunterricht statt." 

d) Der 4. Abschnitt wird aufgehoben. 

e) In der Anlage C 1 wird im Text zur Fußnote 2 das 
Wort „der" durch das Wort „den" ersetzt. 

11. Anlage D wird wie folgt geändert: 

a) Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

aa) In der Angabe zu § 17 wird vor dem Wort 
,,Prüfung" das Wort „Schriftliche" eingefügt. 

bb) Die Angaben zum 4. Abschnitt und zu den 
§§ 59 bis 66 werden gestrichen. 

b) § 4 wird wie folgt geändert: 
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aa) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: 

„Nach Maßgabe des § 5 Absatz 6 Allgemeiner 
Teil kann eine Verknüpfung von Präsenz- und 
Distanzunterricht erfolgen. Mindestens 70 
Prozent der in der Stundentafel je Lernbe
reich und Fach ausgewiesenen Unterrichts
stunden finden als Präsenzunterricht statt." 

bb) In Absatz 4 Nummer 2 werden die Wörter 
,,Korrespondenz, Korrespondenz/Überset
zung" durch die Wörter „Business Communi
cation" und vor dem Wort „Volkswirtschafts
lehre" wird das Wort „Übersetzung" durch 
die Wörter „Global Studies" ersetzt. 

c) Dem§ 45 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Nach Maßgabe des § 5 Absatz 6 Allgemeiner Teil 
kann eine Verknüpfung von Präsenz- und Dis
tanzunterricht erfolgen. Mindestens 70 Prozent 
der in der Stundentafel je Lernbereich und Fach 
ausgewiesenen Unterrichtsstunden finden als 
Präsenzunterricht statt." 

d) Die §§ 59 bis 66 werden aufgehoben. 

e) In der Tabelle mit der Überschrift „Inhalt der 
Anlagen der Anlage D Sachliche Gliederung" wer
den . im Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung 
in der Zeile „Allgemeine Hochschulreife (Fremd
sprachenkorresponden tin/Fremdsprachenkorres
pondent) (Betriebswirtschaftslehre, Sprachen)" die 
Wörter ,,(Fremdsprachenkorrespondentin/Fremd
sprachenkorrespondent)" durch die Wörter ,,(Inter
national Business Communication)" ersetzt. 

f) In der Tabelle mit der Überschrift „Inhalte der 
Anlagen der Anlage D Numerische Gliederung" 
werden in der Zeile „D 28:" die Wörter ,,(Fremd
sprachenkorrespondentin/Fremdsprachenkorres
pondent)" durch die Wörter ,,(International Busi
ness Communication)" ersetzt. 

g) Die Anlage D 12 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Spalte ,i.Fachbereich/Fächer" und im 
Abschnitt „II. Ubersicht über die Prüfungs
fächer zum Erwerb der allgemeinen Hoch
schulreife und die Prüfungsfächer der be
rufsbezogenen Prüfung:" werden jeweils die 
Wörter „Betriebswirtschaftslehre (Schwer
punkt Europa)" durch die Wörter „Global 
Studies" und die Wörter „Korrespondenz/ 
Übersetzung" durch die Wörter „Business 
Communication" ersetzt. 

bb) Der Text zu Fußnote 3 wird wie folgt gefasst: 

,,3) Für die Akzentuierung „Betriebsorgani
sation" müssen die Fächer Betriebsorga
nisation und Wirtschaftsinformatik 
durchgehend belegt werden. Das Fach 
Wirtschaftsinformatik wird in der Jahr
gangsstufe 14 fortgesetzt (Fach der beruf
lichen Abschlussprüfung). Das erste Leis
tungskursfach kann Mathematik oder 
Englisch sein. Für die Akzentuierung 
,,Europäischer Binnenhandel" ist Eng
lisch erstes Leistungskursfach. Darüber 
hinaus sind durchgängig die Fächer Glo
bal Studies und Business Communication 
zu belegen. Das Fach Business Communi
cation wird in der Jahrgangsstufe 14 
fortgesetzt (Fach der beruflichen Ab
schlussprüfung). Wirtschaftsinformatik 
wird in der Jahrgangsstufe 11 belegt. Ins
gesamt gelten für diese Akzentuierung 
die in Klammern gesetzten Stunden
anteile." 

h) Anlage D28 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Tabellenüberschrift werden in der Be
zeichnung des Bildungsgangs die Wörter 
,,(Fremdsprachenkorrespondentin/Fremd
sprachenkorrespondent)" durch die Wörter 
,,(International Business Communication)" 
ersetzt. 

bb) In der Spalte ,i.Fachbereich/Fächer" werden 
die Wörter „ Ubersetzung Englisch oder 
zweite Fremdsprache" durch die Wörter 
,,Global Studies" und die Wörter „Korres
pondenz Englisch oder zweite Fremdspra
che" durch die Wörter „Business Communi
cation" ersetzt. 

12. Anlage E wird wie folgt geändert: 

a) In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zum 
4. Abschnitt und zu den§§ 43 bis 46 gestrichen. 

b) § 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

bb) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,,(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann 
auf Antrag des Schulträgers die Einrichtung 
weiterer Fachrichtungen gemäß der Anlage 
zur Rahmenvereinbarung über Fachschulen 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
7. November 2002 in der jeweilig geltenden 
Fassung) zulassen, wenn die personellen Vor
aussetzungen vorliegen. Für die Genehmi
gung bedarf es der Vorlage eines Konzeptes, 
das mindestens Aussagen zu 

1. Berufsbild und Ausbildungsziel, 

2. Stundentafel und 

3. eine Übersicht sowie Beschreibung der 
Lernfelder mit Kompetenzbeschreibungen 
enthält." 

c) § 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 ein
gefügt: 

,,(4) In den Bildungsgängen kann nach Maß
gabe des § 5 Absatz 6 Allgemeiner Teil eine 
Verknüpfung von Präsenz- und Distanzun
terricht erfolgen. Mindestens 60 Prozent der 
in der Stundentafel je Lernbereich und Fach 
ausgewiesenen Unterrichtsstunden finden als 
Präsenzunterricht statt. Die gemäß der Rah
menstundentafeln in den Anlagen El bis E3 
festgelegte Unterrichtszeit für die Projektar
beit bleibt dabei unberücksichtigt." 

bb) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und es 
werden die folgenden Sätze angefügt: 

,,In affinen und bedingt affinen Studiengän
gen erworbene Kompetenzen werden auf die 
Ausbildungsdauer angerechnet. Das Verfah
ren und der Umfang der pauschalen Anrech
nung von hochschulischen Qualifikationen 
auf den Besuch eines Fachschulbildungs
gangs der Fachrichtungen Sozialwesen, Heil
erziehungspflege, Betriebswirtschaft, Maschi
nenbautechnik oder Elektrotechnik werden 
durch die oberste Schulaufsichtsbehörde ge
regelt." 

cc) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

d) § 16 Absatz 6 wird aufgehoben. 

e) § 29 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„In der Fachrichtung Sozialpädagogik müssen 
darüber hinaus die Leistungen in dem Lernfeld 
,,Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bil
dungsbereichen professionell gestalten" in der 
Fachrichtung Heilerziehungspflege in dem Lern
feld „Bildungs- und Assistenzprozesse zur indivi
duellen Entwicklung und gesellschaftlichen Teil
habe partizipatorisch planen, gestalten und steu
ern" mindestens ausreichend sein." 

f) Dem § 34 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Ergänzend zu § 18 Absatz 2 ist Voraussetzung 
für die Zulassung der Nachweis der persönlichen 
Eignung durch die Vorlage eines erweiterten Füh
rungszeugnisses gemäß § 30a des Bundeszentral
registergesetzes." 

g) Der 4. Abschnitt wird aufgehoben. 



176 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 8 vom 28. März 2024 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2024 in Kraft. 

Düsseldorf, den 11. März 2024 

Die Ministerin für Schule und Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dorothee F e 11 e r 
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A I n a~e A21 . 
Ausbildungsvorbereitung 

(Teilzeitform (§ 22 Absatz 2)) 

Lernbereiche und Fächer Unterrichtsstunden 1 

Berufsbezogener Lernbereich (240 -320) 

Bereichsspezifische Fächer 

Fächer des Fachbereichs 120 - 200 

Mathematik2 40 - 120 

Englisch2 40 - 120 

Wirtschafts- und Betriebslehre3 40 

Naturwissenschaft 0- 120 

Berufsübergreifender Lernbereich (160 - 240) 

Deutsch/Kommunikation 40 - 120 

Religionslehre4 40 

Sport/Gesundheitsförderung 40 

Politik/Gesellschaftslehre 40 

Differenzierungsbereich 0-40 

Gesamtstundenzahl: 480 - 560 
1) An zwei Tagen findet Unterricht im Umfang von 480 Unterrichtsstunden pro Schuljahr statt. Für den Erwerb des Ersten 
Schulabschlusses ist der Unterrichtsumfang um 80 Unterrichtsstunden auf 560 Unterrichtsstunden pro Schuljahr zu erhöhen. 
An drei Tagen nehmen die Schülerinnen und Schüler an der berufsvorbereitenden Maßnahme teil oder sie weisen ein 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis nach. 
2) Um den Ersten Schulabschluss zu ermöglichen, muss der Unterricht in diesen Fächern mit mindestens 80 
Unterrichtsstunden pro Schuljahr erteilt werden. 
3) Im Bereich Wirtschaft und Verwaltung sind die Stunden für das Fach Wirtschafts- und Betriebslehre den 
bereichsspezifischen Fächern zuzurechnen. 
4) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht an einem konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, wird bei Vorliegen der 
personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philosophie eingerichtet. 
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n a2e . AI A2 2 
Ausbildungsvorbereitung 

(Vollzeitform(§ 22 Absatz 3)) 
Lernbereiche und Fächer Unterrichtsstunden 1 

Berufsbezogener Lernbereich (1120 - 1200) 
Bereichsspezifische Fächer 

Fächer des Fachbereichs 840 - 1040 

Mathematik2 40 - 120 

Englisch2 40 - 120 

Wirtschafts- und Betriebslehre3 40 

Naturwissenschaft 0- 120 

Berufsübergreifender Lernbereich (160 - 240) 
Deutsch/Kommunikation 40 - 120 

Religionslehre4 40 

Sport/Gesundheitsförderung 40 

Politik/Gesellschaftslehre 40 

Differenzierungsbereich 0-40 
Gesamtstundenzahl: 1360 -1440 
1) Der im Berufskolleg vermittelte Unterrichtsanteil muss mindestens 480 Unterrichtsstunden (für den Erwerb des Ersten 
Schulabschlusses 560 Unterrichtsstunden) pro Schuljahr umfassen. Der schulisch vermittelte Anteil wird durch ein 
betriebliches Praktikum bis zu drei Tagen oder durch Besuch einer berufsvorbereitenden oder ähnlichen Bildungsmaßnahme 
ergänzt. Das Praktikum kann auch in Blockphasen bis maximal zwei Wochen absolviert werden. Die Jugendlichen sind 
während des Praktikums Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs. Das Praktikum wird von den Lehrkräften intensiv 
begleitet und ist durch Klassenbucheintrag zu dokumentieren. Soweit der fachpraktische Anteil am Lernort Betrieb durch das 
Praktikum nicht oder nicht in vollem Umfang möglich ist, ist der entsprechende Anteil durch fachpraktischen Unterricht im 
Berufskolleg sicherzustellen. 
2) Um den Ersten Schulabschluss zu ermöglichen, muss der Unterricht in diesen Fächern mit mindestens 80 
Unterrichtsstunden pro Schuljahr erteilt werden. 
3) Im Bereich Wirtschaft und Verwaltung sind die Stunden für das Fach Wirtschafts- und Betriebslehre den 
bereichsspezifischen Fächern zuzurechnen. 
4) Für Schülerinnen und Schüler, die nicht an einem konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen, wird bei Vorliegen der 
personellen und sächlichen Voraussetzungen das Fach Praktische Philosophie eingerichtet. 

- GV. NRW. 2024 S. 172 
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2251 
Bekanntmachung der elften Änderung der Satzung 

des Westdeutschen Rundfunks Köln 

Vom 11. März 2024 

Der Rundfunkrat hat am 22. Februar 2024 gemäß § 16 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des WDR-Gesetzes in der 
Fassung der Bekanntm~chung vom 25. April 1998 (GV. 
NRW. S. 265) folgende Anderung der Satzung des West
deutschen Rundfunks Köln beschlossen: 

Artikel 1 

Die Satzung des Westdeutschen Rundfunks Köln in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 2003 
(GV. NRW. S. 204), die zuletzt durch Satzung vom 
29. September 2020 (GV. NRW. S. 1010) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 1, 
6 und 7 WDR-Gesetz" durch die Angabe,,§ 15 Ab
satz 1, 5 und 6 WDR-Gesetz" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 1, 
6 und 7 WDR-Gesetz" durch die Angabe,,§ 15 Ab
satz 1, 5 und 6 WDR-Gesetz" ersetzt. 

c) Die Absätze 4 bis 8 werden gestrichen. 

d) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 4 und in Satz 3 
des Absatzes wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 1, 6 
und 7 WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 15 Ab
satz 1, 5 und 6 WDR-Gesetz" ersetzt. 

e) Der bisherige Absatz 10 wird Absatz 5 und Satz 1 
des Absatzes wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 11 
WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 15 Absatz 10 
WDR-Gesetz" ersetzt. 

f) Der bisherige Absatz 11 wird Absatz 6 und Satz 2 
des Absatzes wird gestrichen. 

g) Der bisherige Absatz 12 wird Absatz 7 und in 
Satz 1 des Absatzes wird die Angabe ,,§ 15 Ab
satz 14 WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 15 Ab
satz 13 WDR-Gesetz" ersetzt. 

2. In § 7 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 15 Ab
satz 14 und§ 19 Absatz 1 und 2 WDR-Gesetz" durch 
die Angabe ,,§ 15 Absatz 13 und § 19 Absatz 1 und 2 
WDR-Gesetz" ersetzt. 

3. In§ 13 Absatz 3 wird die Angabe ,,§ 18 Absatz 3 bis 5 
WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 18 Absatz 4 bis 6 
WDR-Gesetz" ersetzt. 

4. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 17 
WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 15 Absatz 16 
WDR-Gesetz" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 17 
WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 15 Ab
satz 16 WDR-Gesetz" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 17 
Satz 8 WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 15 
Absatz 16 Satz 8 WDR-Gesetz" ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird die Angabe ,,§ 15 Absatz 17 
WDR-Gesetz" durch die Angabe ,,§ 15 Absatz 16 
WDR-Gesetz" ersetzt. 

5. In § 15a Absatz 2 wird die Angabe ,,(§ 15 Absatz 20 
WDR-Gesetz)" durch die Angabe ,,(§ 15 Absatz 19 
WDR-Gesetz)" ersetzt. 

6. § 20b wird wie folgt gefasst: 

,,§ 20b Anpassung der Beträge des§ 21 Absatz 3 und 4 
WDR-Gesetz 

Zum 1. März 2024 werden die Beträge gemäß§ 21 Ab
satz 3 Satz 1 Nummer 5 und 9 WDR-Gesetz auf 
250 000 Euro festgesetzt. Zum selben Stichtag werden 
die Beträge gemäß § 21 Absatz 4 Satz 1 WDR-Gesetz 
auf 330 000 Euro und auf 810 000 Euro festgesetzt." 

7. § 21 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Intendantin oder der Intendant bestimmt 
ihre oder seine Stellvertretung aus dem Kreis der Di
rektorinnen und Direktoren gemäß § 24 Absatz 4 
WDR-Gesetz. Im Falle einer geteilten Führung wird 
die Vertretung von dem/der jeweils diensthabenden 
Direktor/Direktorin allein ausgeübt." 

8. Nach§ 44 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) § 20b verliert seine Gültigkeit, wenn die in § 21 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und 9 sowie Absatz 4 des 
WDR-Gesetzes genannten Beträge nach dem 1. März 
2024 durch den Gesetzgeber neu festgelegt werden." 

Artikel 2 

Diese Satzungsänderung tritt zum 1. März 2024 in Kraft. 

Die Satzung wird gemäß § 25 Absatz 4 des WDR-Gesetzes 
nachfolgend bekannt gemacht. 

Köln, den 11. März 2024 

2251 

Tom Buhrow 

Intendant 

- GV. NRW. 2024 S. 179 

Bekanntmachung der Satzung des Westdeutschen 
Rundfunks Köln über das Verfahren zur Leistung 

der Rundfunkbeiträge (WDR-Beitragssatzung) 

Vom 11. März 2024 

Der Rundfunkrat hat am 20. Oktober 2023 gemäß § 9 
Absatz 2 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags vom 
13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 675), der zuletzt durch 
Artikel 8 des Staatsvertrages vom 14./28. April 2020 (GV. 
NRW. S. 524) geändert worden ist, in Verbindung mit § 16 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des WDR-Gesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 1998 (GV. 
NRW. S. 265), folgende Satzung erlassen. 

Die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen 
hat am 16. Februar 2024 die nach § 9 Absatz 2 Satz 2 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrag erforderliche Genehmi-
gung des Erlasses der Satzung erteilt. · 

Die Satzung wird gemäß§ 25 Absatz 4 des WDR-Gesetzes 
nachfolgend bekannt gemacht. 

Köln, den 11.3.2024 

Tom Buhrow 

Intendant 

Satzung des Westdeutschen Rundfunks Köln über 
das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge 

(WDR-Beitragssatzung) 

Vom 20. Oktober 2023 

§1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für alle Personen, die im Sinne des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags Wohnungen(§ 3 RBStV), 
Betriebsstätten (§ 6 RBStv) oder Kraftfahrzeuge (§ 5 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 6 Abs. 2 Satz 3 RBStV) inne
haben. 

§2 

Gemeinsame Stelle der Landesrundfunkanstalten 

Die im Rahmen einer nicht rechtsfähigen öffentlich
rechtlichen Verwaltungsgemeinschaft betriebene gemein-
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same Stelle der öffentlich-rechtlichen Landesrundfunk
anstalten nimmt die der Rundfunkanstalt zugewiesenen 
Aufgaben und die damit verbundenen Rechte und Pflich
ten nach § 10 Abs. 7 Satz 1 RBStV ganz oder teilweise 
für diese wahr. Sie wird dabei auch für das ZDF und das 
Deutschlandradio tätig. 

§3 

Anzeigen, Formulare 

(1) Anzeigen über Beginn und Ende des Innehabens ei
ner Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines beitrags
pflichtigen Kraftfahrzeuges sind unverzüglich schriftlich 
gemäß § 126 Abs. 1, 3 und 4 Bürgerliches Gesetzbuch, 
§ 3a Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes der in § 2 
genannten gemeinsamen Stelle zuzuleiten. Dies gilt auch 
(ür die Anzeige eines Wohnungswechsels sowie für jede 
Anderung der Daten nach § 8 Abs. 4 und 5 RBStV. 

(2) Für die Anzeigen sollen die dafür vorgesehenen For
mulare verwendet werden. Die Formulare werden im In
ternet für jedermann zugänglich gemacht und auf Anfor
derung kostenfrei zugesandt. 

(3) Den Beitragsschuldner trifft die Beweislast für den 
Zugang einer Anzeige im Sinne von Absatz 1 bei der in 
§ 2 genannten gemeinsamen Stelle. 

§4 

Inhalt der Anzeigen 

(1) Im privaten Bereich kommt als Abmeldegrund nach 
§ 8 Abs. 5 Nr. 2 RBStV insbesondere die Wohnungsauf
gabe ohne Bezug einer neuen Wohnung im Inland, die 
Auswanderung, der Zuzug des Inhabers in eine Woh
nung, für die schon ein Rundfunkbeitrag entrichtet wird, 
sowie der Tod des Inhabers in Betracht. Im nicht pri
vaten Bereich ko~mt als Abmeldegrund insbesondere 
die Aufgabe oder Ubertragung des Betriebs in Betracht. 
Dabei ist der die Abmeldung begründende Lebenssach
verhalt nur in typisierter Form anzugeben; individuelle 
Motive für die Abmeldung (z. B. ,,Scheidung" oder 
,,Ruhestand") sind nicht anzugeben. 

(2) Der Betriebsstätteninhaber kommt seiner Anzeige
pflicht nach § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 Nr. 7 RBStV da
durch nach, dass er die von ihm errechnete Anzahl der 
im Durchschnitt eines Kalenderjahres Beschäftigten (§ 6 
Abs. 4 RBStV) der in § 2 genannten Stelle anzeigt. Der 
Durchschnitt der im Kalenderjahr sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten nach § 8 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 
Nr. 7 RBStV ist der zwölfte Teil (Divisor 12) der Summe 
aus den Zahlen der am jeweiligen Monatsende des vor
angegangenen Kalenderjahres sozialversicherungspflich
tig Beschäftigten oder Bediensteten in einem öffentlich
rechtlichen Dienstverhältnis mit Ausnahme der Auszu
bildenden. Für jeden von der Beitragspflicht nach § 5 
Abs. 4 RBStV freigestellten Monat verringert sich der 
Divisor um eins. Ergibt sich im Jahresdurchschnitt eine 
Beschäftigtenzahl mit Dezimalstellen, so ist abzurunden. 

(3) Als Zulassungsort für ein beitragspflichtiges Kraft
fahrzeug nach § 8 Abs. 4 Nr. 12 RBStV ist der erste Teil 
des Kennzeichens des Kraftfahrzeugs (Unterscheidungs
zeichen der Verwaltungsbezirke gemäß § 8 Abs. 1 Fahr
zeugzulassungsverordnung) anzuzeigen. Sofern es sich 
um ein Unterscheidungszeichen der Anlage 2 zu § 9 
Abs. 1 S. 6 Fahrzeugzulassungsverordnung handelt, ist 
zusätzlich der Sitz der Zulassungsbehörde mitzuteilen. 

§5 

Beitragsschuldner, Beitragsnummer 

Jeder Beitragsschuldner erhält eine Anmeldebestätigung 
mit den für die Beitragserhebung erforderlichen Daten 
und eine Beitragsnummer. Die Beitragsnummer ist bei 
allen Anzeigen, Anträgen, Zahlungen und sonstigen Mit
teilungen anzugeben. 

§6 

Erfüllung von Nachweispflichten 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte ge
meinsame Stelle kann im Einzelfall verlangen, dass ein 
Nachweis erbracht wird für alle Tatsachen, die Grund, 

Höhe oder Zeitraum der Beitragspflicht betreffen, insbe
sondere 
1. für die Zugehörigkeit zu einer der in§ 5 Abs. 3 Satz 1 

RBStV genannten Einrichtungen, 

2. für die Widerlegung der Vermutung nach § 2 Abs. 2 
Satz 2 RBStV oder nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
RBStV (Inhaberschaft einer Wohnung) oder 

3. für die Widerlegung der Vermutung nach § 6 Abs. 2 
Satz 2 RBStV oder nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
RBStV (Inhaberschaft einer Betriebsstätte). 

(2) Die Nachweise sind durch Urkunden zu erbringen; 
§ 4 Abs. 7 Satz 2 RBStV bleibt unberührt. Dabei soll der 
Beitragsschuldner darauf hingewiesen werden, welche 
Daten zum Nachweis benötigt werden. Als Nachweis ist 
in den Fällen des 

1. Absatz 1 Nummer 1 insbesondere eine entsprechende 
Bescheinigung der zuständigen oder vorgesetzten Be
hörde oder ein Auszug aus einem öffentlichen Regis
ter, für die Gemeinnützigkeit der Einrichtung oder ih
res Rechtsträgers eine Bescheinigung der zuständigen 
Finanzbehörde vorzulegen, 

2. Absatz 1 Nummer 2 insbesondere eine Meldebeschei
nigung der Meldebehörde vorzulegen, 

3. Absatz 1 Nummer 3 insbesondere ein Auszug aus ei
nem öffentlichen Register oder eine entsprechende 
Bescheinigung der Register führenden Stelle oder der 
zuständigen berufsständischen Kammer vorzulegen. 

(3) Den Beitragsschuldner trifft die Beweislast für den 
Zugang der Nachweise. 

§7 

Datenerhebung bei öffentlichen Stellen 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte ge
meinsame Stelle wird eine andere öffentliche Stelle um 
die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß § 11 
Abs. 4 RBStV nur ersuchen, soweit eine vorherige Daten
erhebung unmittelbar beim Betroffenen erfolglos war 
oder nicht möglich ist. Dabei werden nur die in § 8 
Abs. 4 und 5 RBStV genannten Daten unter den Voraus
setzungen von § 11 Abs. 4 Satz 5 RBStV erhoben. Die 
Verfahren der regelmäßigen Datenübermittlung durch 
die Meldebehörden nach den entsprechenden Regelun
gen der Länder und der Meldedatenübermittlung nach 
§ 11 Abs. 5 RBStV bleiben unberührt. 

(2) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte ge
meinsame Stelle wird personenbezogene Daten nach Ab
satz 1 bei öffentlichen Stellen nur erheben, um 

1. bisher unbekannte Beitragsschuldner festzustellen 
oder 

2. die von ihr gespeicherten Daten von Beitragsschuld
nern im Rahmen des Datenkatalogs nach § 8 Abs. 4 
und 5 RBStV zu berichtigen, zu ergänzen oder zu lö
schen. 

§8 
Datenerhebung bei nichtöffentlichen Stellen 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte ge
meinsame Stelle darf ein Auskunftsverlangen an die in 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 RBStV genannten Personen nur richten, 
wenn ein vorheriges Auskunftsverlangen unmittelbar 
beim Betroffenen nach§ 9 Abs. 1 Satz 1 RBStV und eine 
Anfrage bei der Meldebehörde oder dem maßgeblichen 
öffentlichen Register nach § 11 Abs. 4 Satz 2 und 3 
RBStV erfolglos geblieben ist oder nicht möglich war. 
Die Auskunft ist schriftlich zu erteilen und auf die Daten 
nach § 8 Abs. 4 Nr. 3 RBStV der jeweiligen Inhaber der 
Betriebsstätte beschränkt. 

(2) Vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 1 darf die 
Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte gemeinsame 
Stelle als nichtöffentliche Stelle nur Unternehmen des 
A~resshandels und der Adressverifizierung um die Über
mittlung personenbezogener Daten gemäß § 11 Abs. 4 
RBStV im Rahmen der dort in Satz 5 genannten Be
schränkungen ersuchen. § 7 Abs. 2 Nr. 1 gilt entspre
chend. 

(3) § 14 Abs. 9 RBStV ist zu beachten. 
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§9 

Technisch-organisatorischer Datenschutz 

Es ist sicherzustellen, dass bei der in §2 genannten ge
meinsamen Stelle ein wirksames und übergreifendes In
forma tionssicher hei ts-Managemen tsystem installiert 
und die Löschung der Daten von Rundfunkteilnehmern 
und Beitragsschuldnern nach einem einheitlichen Kon
zept geregelt wird. 

§10 

Zahlungen 

(1) Der Beitragsschuldner hat die Rundfunkbeiträge auf 
seine Gefahr auf das Beitragsabwicklungskonto ARD/ 
ZDF/Deutschlandradio bei Banken oder Sparkassen zu 
leisten. 

(2) Der Beitragsschuldner kann die Rundfunkbeiträge 
nur bargeldlos mittels folgender Zahlungsformen ent
richten: 

1. Ermächtigung zum Einzug mittels SEPA-Basislast-
schrift, 

2. Einzelüberweisung, 

3. Dauerüberweisung. 

Beitragsschuldner, die keinen Zugang zu einem Giro
konto bei einem Kreditinstitut haben, können den Rund
funkbeitrag bei der für sie zuständigen Rundfunkanstalt 
in bar entrichten. Der fehlende Zugang zu einem Giro
konto ist vorab nachzuweisen. Der Nachweis gilt insbe
sondere als erbracht durch Vorlage von zwei Ablehnun
gen ordnungsgemäßer Anträge auf Eröffnung eines Ba
siskontos aus den in §§ 36 Abs. 1, 37 ZKG genannten 
Gründen. Die Ablehnungen müssen von zwei unter
schiedlichen Kreditinstituten stammen und dürfen nicht 
älter als ein Jahr sein. 

(3) Die Kosten der Zahlungsübermittlung einschließlich 
eventueller Rücklastschriftkosten hat der Beitrags
schuldner zu tragen. 

(4) Der Beitragsschuldner ist verpflichtet, die von ihm zu 
Lasten seines Bankkontos geleisteten Zahlungen der 
Rundfunkbeiträge zu überprüfen und etwaige Einwen
dungen geltend zu machen. 

§ 11 

Säumniszuschläge, Kosten 

(1) Werden geschuldete Rundfunkbeiträge nicht inner
halb einer Frist von vier Wochen nach Fälligkeit in voller 
Höhe entrichtet, wird ein Säumniszuschlag in Höhe von 
einem Prozent der rückständigen Beitragsschuld, min
destens aber ein Betrag von 8,00 Euro fällig. Der Säum
niszuschlag wird zusammen mit der Rundfunkbeitrags
schuld durch Bescheid nach § 10 Abs. 5 RBStV festge
setzt. Mit jedem Bescheid kann nur ein Säumniszuschlag 
festgesetzt werden. 

(2) Beitragsschuldner, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 RBStV (Anmeldung), nach § 8 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 i.V.m. Abs. 4 Nr. 4, 9, 11 und 12 
RBStV (Änderungsmeldung) oder nach § 14 Abs. 2 
RBStV nicht innerhalb eines Monats nachgekommen 
sind, haben der Rundfunkanstalt die ihr von Dritten für 
die Beschaffung der erforderlichen Daten in Rechnung 
gestellten Kosten (Gebühren und Auslagen) zu erstatten. 
Die Kosten der Meldedatenübermittlung nach § 11 
Abs. 5 RBStV sind nicht zu erstatten. 

(?) Die Rundfunkanstalt kann für die Anfertigung und 
Ubersendung von Ablichtungen aus den Verwaltungsak
ten Kostenerstattung nach den Bestimmungen von An
lage 1 zum Gerichtskostengesetz verlangen. 

(4) Der Rundfunkanstalt entstandene Kosten werden zu
sammen mit der Rundfunkbeitrags-schuld durch Be
scheid nach § 10 Abs. 5 RBStV festgesetzt und im Ver
waltungsvollstreckungsverfahren vollstreckt. 

(5) Beitragsschuldner haben der Rundfunkanstalt die 
von ihr verauslagten notwendigen Kosten der Zwangs
vollstreckung zu erstatten. 

§ 12 
Zinsen 

(1) Personen, die ihrer Anzeigepflicht nach § 8 Abs. 1 
RBStV nicht oder nicht vollständig nachgekommen sind 
oder die über rechtlich erhebliche Tatsachen für die Bei
tragserhebung unrichtige Angaben gemacht haben, ha
ben für die dadurch nicht entrichteten Rundfunkbei
träge Zinsen ab dem dritten Monat nach Beginn der Bei
tragspflicht zu zahlen. § 2 Abs. 3 Satz 1 RBStV gilt 
entsprechend. 

(2) Der Gesamtbetrag der infolge der unterlassenen, un
vollständigen oder unrichtigen Angaben nicht zum Zeit
punkt der gesetzlichen Fälligkeit entrichteten Rund
funkbeiträge wird jährlich mit 6 vom Hundert verzinst. 

(3) Die Zinsen werden zusammen mit der Rundfunkbei
tragsschuld durch Bescheid nach§ 10 Abs. 5 RBStV fest
gesetzt und im Verwaltungsvollstreckungsverfahren voll
streckt. 

(4) Zinsen nach Absatz 1 werden nicht erhoben, soweit 
der Beitragsschuldner in vollem Umfang die unterlasse
nen Angaben nachholt, die unvollständigen Angaben er
gänzt oder die unrichtigen Angaben berichtigt und die 
Rundfunkanstalt erstmals hierdurch von den die Bei
tragspflicht begründenden Tatsachen vollständig Kennt
nis erhält. 

§ 13 
Verrechnung 

Zahlungen werden jeweils mit der ältesten Rundfunk
beitragsschuld verrechnet. Ansprüche der Rundfunkan
stalt 

1. auf Erstattung von Vollstreckungskosten, 

2. auf Erstattung von Kosten nach§ 10 Abs. 3, 

3. auf Erstattung von Kosten nach§ 11 Abs. 2, 

4. auf Mahngebühren, 

5. auf Säumniszuschläge, 

6. auf Zinsen 

werden jeweils dem Beitragszeitraum nach § 7 Abs. 3 
Satz 2 RBStV zugeordnet und in der genannten Reihen
folge jeweils im Rang vor der jeweiligen Rundfunkbei
tragsschuld verrechnet. Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
dann, wenn der Beitragsschuldner eine andere Bestim
mung trifft. 

§ 14 
Vorübergehende Stilllegung einer Betriebsstätte 

(1) Der Antrag auf befristete Freistellung von der Bei
tragspflicht wegen vorübergehender vollständiger Still
legung einer Betriebsstätte nach § 5 Abs. 4 RBStV ist 
schriftlich an die in § 2 genannte gemeinsame Stelle zu 
richten. Für den Antrag soll das entsprechende Formular 
verwendet werden, das hierfür im Internet bereitgestellt 
wird. 

(2) Der Antrag ist schriftlich zu begründen. In der Be
gründung sind die vorübergehende Betriebsstilllegung 
und ihre Dauer glaubhaft zu machen; dabei sind indivi
duelle Motive für die 

Betriebsstilllegung nicht anzugeben. Die Glaubhaftma
chung ist insbesondere möglich durch Vorlage 

1. einer Bestätigung des zuständigen Trägers der Sozial
versicherung über die Aussetzung der Abführung von 
Sozialversicherungsbeiträgen für die Beschäftigten 
des Inhabers der Betriebsstätte während deren vorü
bergehender Stilllegung, 

2. einer Bestätigung des Steuerberaters oder Wirt
schaftsprüfers des Beitragsschuldners über die vorü
bergehende Stilllegung der Betriebsstätte, 

3. des Ausdrucks der aktuellen Internetseite des Be
triebs mit Hinweisen auf die vorübergehende Stillle
gung der Betriebsstätte oder 

4. einer Bestätigung der örtlichen Tourismusorganisa
tion über die vorübergehende Stilllegung der Be
triebsstätte. 
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(3) Die Rundfunkanstalt kann im Einzelfall verlangen, 
dass für die Betriebsstilllegung und ihre Dauer geeignete 
Nachweise vorgelegt werden. Ergeben sich nachträglich 
tatsächliche Anhaltspunkte für das Fehlen der Freistel
lungsvoraussetzungen, kann die Rundfunkanstalt inner
halb der Fristen des § 147 Abs. 3 Abgabenordnung nach 
Eintritt der Bestandskraft des Freistellungsbescheids 
Nachweise anfordern. 

(4) Die befristete Freistellung von der Beitragspflicht 
nach Absatz 1 erfolgt durch Bescheid; sie beginnt mit 
dem Beginn des ersten vollen Monats der Stilllegung der 
Betriebsstätte, jedoch nicht vor dem Ersten des auf die 
Antragstellung folgenden Kalendermonats; sie endet mit 
dem Ablauf des letzten vollen Kalendermonats der Be
triebsstilllegung. Während des Freistellungszeitraums 
kann dessen Verlängerung um weitere Kalendermonate 
beantragt werden. 

(5) Wird die Betriebsstätte nicht, nicht vollständig oder 
nicht für den beantragten Zeitraum stillgelegt, so hat der 
Beitragsschuldner dies unverzüglich der in § 2 genann
ten gemeinsamen Stelle anzuzeigen; dies gilt auch, so
weit ein Bescheid nach Absatz 4 Satz 1 bereits ergangen 
ist. 

(6) Wird die Betriebsstätte vor Ablauf des gewährten 
Freistellungszeitraums wieder in Betrieb genommen, so 
endet die Freistellung von der Beitragspflicht mit Ablauf 
des letzten vollen Kalendermonats der Betriebsstillle
gung; ist hierdurch die Betriebsstätte nicht mehr min
destens drei zusammenhängende volle Kalendermonate 
stillgelegt, so gilt die Freistellung als nicht erteilt. 

(7) Für den Zugang des Freistellungsantrags, der Mittel 
der Glaubhaftmachung, der von der Rundfunkanstalt 
oder von der in§ 2 genannten gemeinsamen Stelle ange
forderten Nachweise und der Anzeige nach Absatz 5 
trägt der Beitragsschuldner die Beweislast. 

§ 15 

- aufgehoben -

§ 16 

Übertragung einzelner Tätigkeiten auf Dritte 
(Auftragnehmer) 

(1) Die Rundfunkanstalt oder die in § 2 genannte ge
meinsame Stelle kann gemäß§ 10 Abs. 7 Satz 2 i.V.m. § 9 
Abs. 2 Satz 1 RBStV Dritte mit einzelnen Tätigkeiten bei 
der p_urchführung des Beitragseinzugs, insbesondere mit 
der Uberprüfung der Einhaltung der Vorschriften des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags, mit der Feststellung 
beitragsrelevanter Tatsachen, mit der Einziehung oder 
mit Inkassomaßnahmen von Rundfunkbeiträgen ein
schließlich aller Nebenforderungen beauftragen. 

(2) Dritte nach Absatz 1 können insbesondere sein: An
dere Rundfunkanstalten, Druckdienstleister, Telefoneall
een ter, Da tenerfassungs-, Daten trägervernich tungsun
ternehmen, IT-Dienstleistungsunternehmen und Inkasso
unternehmen sowie Personen, die die Einhaltung der 
Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags über
prüfen. 

(3) Nach Absatz 1 beauftragte Dritte sind zu Entschei
dungen nur im Rahmen der ihnen erteilten Aufträge oder 
Weisungen befugt. Es ist vertraglich und technisch-orga
nisatorisch sicherzustellen, dass diese Stellen die Daten 
der Beitragsschuldner nur für Zwecke des Rundfunkbei
tragseinzugs speichern, verarbeiten und nutzen. Die für 
die beauftragende Rundfunkanstalt geltenden landes
rechtlichen Vorschriften für die Datenverarbeitung im 
Auftrag sind zu beachten. 

(4) vY~rden Dritte gemäß § 10 Abs. 7 Satz 2 RBStV mit 
der Uberprüfung der Einhaltung der Vorschriften des 
RBStV, insbesondere mit der Feststellung bisher nicht 
bekannter Beitragsschuldner beauftragt, sind diese be
rechtigt, die der Rundfunkanstalt nach den Bestimmun
gen des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages zustehenden 
Auskünfte und die entsprechenden Mittel zur Glaubhaft
machung und Nachweise zu verlangen. Sie sind auch be
rechtigt, Anzeigen gemäß § 8 Abs. 1 RBStV entgegenzu
nehmen. Sie haben sich durch einen Dienstausweis aus
zuweisen. 

(5) Den mit der Überprüfung der Einhaltung der Vor
schriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags beauftrag
ten Dritten ist es nicht gestattet, 

a) Wohnungen zu betreten, es sei denn ihnen wird dies 
ausdrücklich vom jeweiligen Inhaber des Hausrechts 
gestattet, 

b) Zahlungen zur Tilgung einer Rundfunkbeitragsschuld 
entgegenzunehmen, 

c) Abmeldungen oder eidesstattliche Versicherungen 
entgegenzunehmen, Personen, die erkennbar nicht In
haber der jeweiligen Wohnung sind, nach den Namen 
und Anschriften der Inhaber zu befragen - § 9 Abs. 1 
Satz 2 und 3 RBStV bleiben unberührt- oder 

d) Personen unter 18 Jahren zu befragen. 

(6) Die Durchführung des Beitragseinzugs durch die in 
§ 2 genannte gemeinsame Stelle und die Beitreibung 
rückständiger Rundfunkbeiträge im Verwaltungsvollstre
ckungsverfahren gemäß§ 10 Abs. 6 RBStV bleiben unbe
rührt. 

§ 17 
Übergangsvorschriften 

(1) Auf der Grundlage des Rundfunkgebührenstaatsver
trages bei der Gebühreneinzugszentrale - GEZ - beste
hende Teilnehmernummern werden ab dem 1.1.2013 bei 
der in § 2 genannten gemeinsamen Stelle als Beitrags
nummern fortgeführt. 

(2) Eine der Gebühreneinzugszentrale - GEZ - erteilte 
Ermächtigung zum Einzug geschuldeter Rundfunkge
bühren mittels Lastschrift oder SEPA-Basislastschrift 
berechtigt die Rundfunkanstalt nach dem 1.1.2013 auch 
zum Einzug geschuldeter Rundfunkbeiträge mittels 
SEPA-Basislastschrift. 

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1.1.2024 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Beitragssatzung vom 15.2.2017 (GV. 
NRW. S. 316) außer Kraft. Die Vorschriften der Bekannt
machung der Satzung über das Verfahren zur Leistung 
der Rundfunkgebühren des Westdeutschen Rundfunks 
Köln vom 18.11.1993 (GV. NRW. 1994 S. 245), die zuletzt 
durch Satzung vom 3.6.2002 (GV. NRW. S. 239) geändert 
worden ist, bleiben nur noch auf Sachverhalte anwend
bar, nach denen bis zum 31.12.2012 noch keine Rund
funkgebühren entrichtet oder erstattet wurden. 

- GV. NRW. 2024 S. 179 

301 

Verordnung 
zur elektronischen Aktenführung bei den 

Gerichten in Verfahren nach dem Strafvollzugs
gesetz im Land Nordrhein-Westfalen 

(eAkten-Verordnung in Strafvollzugssachen -
eAktVO StVollz) 

Vom 12. März 2024 

Auf Grund des§ 110a Absatz 2 Satz 1 des Strafvollzugs
gesetzes vom 16. März 1976 (BGBL I S. 581, 2088; 1977 I 
S. 436), der durch Artikel 5 Nummer 2 des Gesetzes vom 
5. Juli 2017 (BGBL I S. 2208) eingefügt worden ist, in 
Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Justizgesetzes Nord
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S. 30), 
der zuletzt durch Gesetz vom 23. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 254) geändert worden ist, verordnet das Ministe
rium der Justiz: 

§1 
Anordnung der elektronischen Aktenführung 

(1) Bei den in der Anlage zu dieser Verordnung bezeich
neten Gerichten werden die Akten in den durch Verwal
tungsvorschrift bekannt zu machenden Verfahren elek-
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tronisch geführt. Die Bekanntmachung erfolgt durch All
gemeine Verfügung im Justizministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. Akten, die ab dem in der 
Allgemeinen Verfügung nach Satz 1 angegebenen Datum 
neu angelegt werden, werden im Ganzen elektronisch ge
führt. Akten, die zum angegebenen Datum bereits in Pa
pierform angelegt sind, werden im Ganzen in Papierform 
geführt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 4 werden in der 
Rechtsmittelinstanz die in der Vorinstanz in Papierform 
angelegten Akten elektronisch weitergeführt. Nach 
Rücksendung der Akten erfolgt die Aktenführung in der 
Vorinstanz unverändert nach Maßgabe des Absatzes 1. 
Sind aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift zwei Doku
mente untrennbar miteinander zu verbinden, hat die Ver
bindung in Papierform zu erfolgen, wenn nicht beide 
Dokumente Teil der elektronischen Akte sind. 

§2 

Bildung elektronischer Akten 

(1) Elektronische Dokumente sowie in Papierform bei
behaltene Schriftstücke und sonstige Unterlagen gemäß 
§ 3 Absatz 1 Satz 2, die dieselbe Angelegenheit betreffen, 
sind zu Akten zu vereinigen. 

(2) Enthält eine elektronisch geführte Akte sowohl elek
tronische als auch in Papierform beibehaltene Bestand
teile, so muss beim Zugriff auf jeden der Teile ein Hin
weis auf den jeweils anderen Teil 

enthalten sein. 

(3) Elektronisch geführte Akten sind so zu strukturieren, 
dass sie die gerichtsinterne Bearbeitung sowie den Ak
tenaustausch unterstützen. 

§3 
Struktur und Format elektronischer Akten; Repräsentat 

(1) In der elektronischen Akte werden zur Akte ge
brachte elektronische Dokumente einschließlich zugehö
riger Signaturdateien sowie sonstige zur Akte gebrachte 
Dateien und Informationen gespeichert. Elektronische 
Empfangsbekenntnisse werden als Datensätze in der 
elektronischen Akte gespeichert. 

(2) Die nach Absatz 1 in der elektronischen Akte gespei
cherten Inhalte müssen jederzeit zusätzlich als elektroni
sche Dokumente im Format PDF/ A wiedergegeben wer
den können; diese Dokumente bilden das Repräsentat. 
Das Repräsentat muss den gesamten zur Akte gebrachten 
Inhalt mit Ausnahme der nur für die Datenverarbeitung 
notwendigen Struktur-, Definitions- und Schemadateien 
wiedergeben. Soweit die Wiedergabe eines Inhalts tech
nisch nicht möglich ist, ist ein entsprechender Hinweis in 
das Repräsentat aufzunehmen. An die Stelle von Signa
turdateien treten im Repräsentat Vermerke über das Er
gebnis der Signaturprüfung. Das Repräsentat muss 
druckbar, kopierbar und, soweit technisch möglich, 
durchsuchbar sein. Die Seiten des Repräsentats sind so zu 
nummerieren, dass sie eindeutig zitiert werden können. 

(3) Bei der elektronischen Aktenführung sind alle paten 
vorzuhalten, die erforderlich sind, um den für die Uber
mi ttlung von elektronischen Akten vorgesehenen struktu
rierten maschinenlesbaren Datensatz im Dateiformat 
XML gemäß der Bekanntmachung nach§ 6 der Strafvoll
zugsgerichtsaktenübermittlungsverordnung vom 3. März 
2020 (BGBl. I. S. 410) in der jeweils geltenden Fassung zu 
erzeugen und die Bearbeitung zu unterstützen. 

§4 
Übertragung von Papierdokumenten 

(1) Schriftstücke und sonstige Unterlagen, die zu einer 
elektronisch geführten Akte in Papierform eingereicht 
werden, sind in die elektronische Form zu übertragen. 
Ausgenommen sind Schriftstücke und sonstige Unterla
gen, deren Übertragung wegen ihres Umfanges oder ih
rer sonstigen Beschaffenheit unverhältnismäßig wäre, so
wie in Papierform geführte Akten anderer Instanzen und 
Beiakten. 

(2) Es ist sicherzustellen, dass das elektronische Doku
ment mit den vorliegenden Schriftstücken und sonstigen 
Unterlagen bildlich und inhaltlich übereinstimmt. Die 

Übertragung hat nach dem Stand der Technik zu erfol
gen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn den Anforde
rungen der jeweils aktuellen Technischen Richtlinie 
03138 Ersetzendes Scannen (RESISCAN) des Bundesam
tes für Sicherheit in der Informationstechnik genügt 
wird. Eingescannte Leerseiten werden nicht gespeichert. 

(3) Die in Papierform vorliegenden, in die elektronische 
Form übertragenen Schriftstücke und sgnstigen Unterla
gen können sechs Monate nach der Ubertragung ver
nichtet werden, sofern für sie keine Rückgabeverpfl.ich
tung besteht. 

§5 

Bearbeitung der elektronischen Akten 

(1) Elektronische Dokumente sowie sonstige Dateien 
und Informationen gelten als zur Akte genommen, wenn 
sie bewusst und dauerhaft in der elektronischen Akte ge
speichert worden sind. 

(2) Es ist sicherzustellen, dass in der elektronischen Akte 
alle Bearbeitungsvorgänge nachvollzogen werden kön
nen. Es ist insbesondere sicherzustellen, dass nachvollzo
gen werden kann, welche Stelle die Akte zu welchem 
Zeitpunkt bearbeitet hat. 

(3) Es ist sicherzustellen, dass die elektronische Akte nur 
von der jeweils lese- und schreibberechtigten Stelle ein
gesehen· und bearbeitet werden kann. Dies gilt auch, 
wenn die Lese- und Schreibrechte nur teilweise auf eine 
andere Stelle übergehen. 

§6 

Führung und Aufbewahrung elektronischer Akten 

Die elektronische Akte ist mit einem elektronischen Da
tenverarbeitungssystem nach dem Stand der Technik zu 
führen und aufzubewahren, das insbesondere gewähr
leistet, dass 

1. die elektronische Akte benutzbar, lesbar und auffind
bar ist (Verfügbarkeit), 

2. die Funktionen der elektronischen Akte nur genutzt 
werden können, wenn sich die Benutzerin oder der 
Benutzer dem System gegenüber identifiziert und au
thentisiert (Identifikation und Authentisierung), 

3. die eingeräumten Benutzungsrechte im System ver
waltet werden (Berechtigungsverwaltung), 

4. die eingeräumten Benutzungsrechte vom System ge
prüft werden (Berechtigungsprüfung), 

5. die Vornahme von Veränderungen und Ergänzungen 
der elektronischen Akte im System protokolliert wird 
(Beweissicherung), 

6. eingesetzte Datensicherungssysteme ohne Sicher
heitsrisiken wiederhergestellt werden können (Wie
deraufbereitung), 

7. etwaige Verfälschungen der gespeicherten Daten 
durch Fehlfunktionen des Systems durch geeignete 
technische Prüfmechanismen rechtzeitig bemerkt 
werden können (Unverfälschtheit), 

8. die Funktionen des Systems fehlerfrei ablaufen und 
auftretende Fehlfunktionen unverzüglich gemeldet 
werden (Verlässlichkeit) und 

9. der Austausch von Daten im System und bei Einsatz 
öffentlicher Netze sicher erfolgen kann (Übertra
gungssicherheit). 

§7 

Barrierefreihei t 

Elektronische Akten und Verfahren zur elektronischen 
Aktenführung und -bearbeitung sollen technisch so ge
staltet werden, dass sie, soweit technisch möglich, barri
erefrei zugänglich und nutzbar sind. Hierzu sollen die 
Anforderungen an die Barrierefreiheit im Sinne der Bar
rierefreie-Informationstechnik-Verordnung vom 12. Sep
tember 2011 (BGBl. I S. 1843) in der jeweils geltenden 
Fassung bereits bei der Planung, Entwicklung, Aus
schreibung und Beschaffung beachtet werden. 
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§8 
Ersatzmaßnahmen 

Im Fall technischer Störungen der elektronischen Akten
führung kann die Gerichtsleitung des von der Störung 
betroffenen Gerichts anordnen, dass eine Ersatzakte in 
Papierform geführt wird. Diese ist in die elektronische 
Form zu übertragen, sobald die Störung behoben ist. Art 
und Dauer der Störung sind zu dokumentieren. Bei an
haltenden technischen Störungen ist das für die Justiz 
zuständige Ministerium zu unterrichten. 

§9 
Geltung der Aktenordnungen 

Im Übrigen bleiben die Aktenordnungen unberührt. 

§ 10 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2024 in Kraft. 

Düsseldorf, den 12. März 2024 

Der Minister der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Benjamin Li m b a c h 
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Anlage zu § 1 Absatz 1 

Gericht 
Land 

Land ericht Bielefeld 
Land 
Land 
Land 
Land ericht Düsseldorf 

Land 

- GV. NRW. 2024 S. 182 
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Vierte Verordnung zur Änderung 
der Landesjagdzeitenverordnung 

Vom 8. März 2024 

Auf Grund des § 24 Absatz 1 Buchstabe a des Landes
jagdgesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 (GV. NRW. 
1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), der zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GV. NRW. S. 448, ber. S. 629) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Einverneh
men mit dem Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen: 

Artikel 1 
In § 2 Nummer 1 der Landesjagdzeitenverordnung vom 
28. Mai 2015 (GV. NRW. S. 468), die zuletzt durch Verord
nung vom 26. Januar 2023 (GV. NRW. S. 62) geändert 
worden ist, wird die Angabe „2023" durch die Angabe 
,,2027" ersetzt. 

Artikel 2 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 8. März 2024 

Die Ministerin 
für Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Silke G o r i ß e n 
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